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1. Allgemeine Vorbemerkungen / Anlass der Planung 
 
Das Plangebiet der Teiländerung des seit dem 17.06.1998 rechtskräftigen Bebauungsplans 
(zuletzt geändert mit der 3. Änderung vom 05.01.2005)  befindet sich im südwestlichen Teil-
bereich des Bebauungsplangebietes „Bruchwies“. 
 

 
 
 
 
Die umgebenden Flächen sind direkt angrenzend an die Saar als gewerbliche Bauflächen 
dargestellt; der Änderungsbereich ist  als „Sonderbaufläche Hafen“ (siehe Flächennutzungs-
plan Merzig) dargestellt: 

 
 
 
 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

 
Anlass der Änderung 

 
In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass eine kontinuierliche Nutzung der Hafenbe-
triebsfläche in vollem Umfang mittelfristig nicht mehr zu erwarten ist. Nur ein Teil der Flächen 
wird derzeit genutzt, und zwar weniger als Umschlagfläche, sondern als Bearbeitungs- und 
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Lagerfläche mit zwar ständigem, aber räumlich begrenztem Bedarf an Umschlagkapazitäten 
im Wasser-Land-Bereich.  
 
 

 
 
 
Zudem würden intensive Umschlagaktivitäten auf der gesamten Fläche angesichts der mitt-
lerweile herangerückten sonstigen Bebauung künftig sowohl auf der Staub- als auch auf der 
Geräuschemissionsebene für Konflikte sorgen. 
Als Konsequenz wurde bereits in der letzten Änderung des Bebauungsplans die Option 
„Bahngleis zum Hafen“ aufgegeben. 
 
Gleichzeitig suchen zwei öffentliche Aufgabenträger nach Betriebsflächen: der Landesbetr-
tieb für Straßenbau muss die SAM Merzig erneuern, und die Kreisstadt Merzig braucht einen 
neuen Bauhof-Standort. 
 
Durch die geplante andere Verwendung der Flächen ist die festgesetzte Nutzung „Sonder-
gebiet Hafen“ nicht mehr nutzungsgerecht. Die neuen Nutzungen wären im SO Hafen nicht 
zulässig; und auch die bestehende Gewerbeaktivität ist durch die Festsetzung SO nicht hin-
reichend planungsrechtlich gesichert. 
 
Die Gebietsfestsetzung soll daher von SO Hafen auf GE (Gewerbegebiet) geändert werden, 
bei Beibehaltung des Maßes der baulichen Nutzung und geringfügiger Anpassung der Bau-
grenzen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im bebauten Innenbereich, daher kann das 
beschleunigte Aufstellungsverfahren gemäß § 13a „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ 
des BauGB durchgeführt werden.  
Da die Grundflächenzahl von 0,8 unverändert bleibt und die Grundfläche der neu festzuset-
zenden GE-Fläche nur geringfügig von 39.610 auf 40.630 m² zunimmt, erhöht sich die über-
baubare Fläche nur von 31.690 m² im bisherigen SO (Hafen)  auf 32.510 m² im künftigen 
GE. 
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Obwohl der Zuwachs an überbaubarer Fläche nur gut 800 m² beträgt, wurde (in Ansehung 
der insgesamt zwischen 20.000 und 70.000 m² liegenden überbaubaren Fläche) in analoger 
Anwendung des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 zweiter Halbsatz des BauGB eine überschlägige 
Prüfung gem. § 13a Abs. 1 Abs. 1 Satz 2 Nr 2 (Vorprüfung des Einzelfalls) durchgeführt (vgl. 
Anlage 1). 
Das Prüfergebnis lässt eine Durchführung der Bebauungsplanänderung im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB zu.. 
 
Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB geän-
dert. Durch das Bebauungsplanänderungsverfahren soll der rechtskräftige Bebauungsplan 
„Bruchwies“ im Stadtteil Besseringen den neuen Nutzungsabsichten angepasst werden. Der 
Flächennutzungsplan wird im Zuge der Berichtigung angepasst. 
 
Planzeichnung der Bebauungsplanänderung 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Geltungsbereich der aktuellen Änderung 

 
 
Dritte Bebauungsplanänderung  2005 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich der aktuellen Änderung 
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2.   Übergeordnete Vorgaben 
 
 
2.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 
Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung anzupassen. 
 
 
2.1.1 „Landesentwicklungsplan Umwelt“ 
 
Im „Landesentwicklungsplan Umwelt“ (Flächenvorsorge für Freiraumfunktionen, Industrie 
und Gewerbe) vom 13. Juli 2004 liegt das Plangebiet innerhalb des weit gefassten “Schwer-
punktraum der Industrie Merzig“ mit einer Ausweisung als Vorranggebiet für Gewerbe, In-
dustrie und Dienstleisungen. 
 
Auch im Entwurf des derzeit in der Aufstellung befindlichen neuen Landesentwicklungspla-
nes Saarland (Stand Februiar 2015) liegt der Geltungsbereich im Vorranggebiet für Gewer-
be, Industrie und Dienstleistungen (Nr. 29): 
: 
 

 
 
Insofern deckt sich das Änderungsverfahren des Bebauungsplanes mit diesen Zielen bzw. 
wird der Landesentwicklungsplan „Umwelt“ durch die Änderung nicht betroffen. 
 
 
 
2.1.2 Landesentwicklungsplan „Siedlung“ 
 
Da hier keine neuen Wohnbauflächen geschaffen werden, werden die Belange des Landes-
entwicklungsplanes „Siedlung“ nicht berührt. 
 
 
2.1.3 Arten- und Biotopschutzprogramm des Ministeriums für Umwelt 
Gemäß der Bestands- und Bewertungskarte des Arten- und Biotopschutzprogrammes des 
Ministeriums für Umwelt liegt das Plangebiet innerhalb des Naturraumes „Mittleres Saartal“. 
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Der Bereich selbst liegt am Rand einer als regional bedeutsam gekennzeichneten Fläche 
(Nr. 054). 
 
Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Ministeriums für Umwelt stammt aus dem Jahr 
1997. Bereits zu diesem Zeitpunkt war hier eine gewerbliche Nutzung entsprechend der 
Festsetzung im Bebauungsplan möglich und in Teilen auch vorhanden. Durch die mittlerwei-
le auch so realisierte restliche, annähernd vollständige gewerbliche Nutzung dieses Berei-
ches, wobei der größte Teil im Südosten dieser gekennzeichneten Fläche durch die Neuan-
siedlung der Firma Assist und im Nordwesten durch den bereits länger bestehenden Güter-
haben dominiert wird, ist die Bewertung des Arten- und Biotopschutzprogramms nicht mehr 
zutreffend (siehe auch Kapitel 10 „Ökologische Bewertung). Ohnehin kann die Bewertung 
nach dem Arten- und Biotopschutzprogramm kein höherwertiges Recht, wie in diesem Fall 
das Planungsrecht nach Bebauungsplan, ersetzen. 
 
 
 
2.2 Vorgaben der vorbereitenden Bauleitplanung 
 
Die vorbereitende Bauleitplanung wird im Flächennutzungsplan dargestellt. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Kreisstadt Merzig stellt in der Fassung vom 23. März 
2016 für den Änderungsbereich des B-Plans teilweise gewerbliche Bauflächen, teilweise 
Sonderbauflächen „Hafen“ dar. 
 
Der Bebauungsplan weicht in diesem Bereich von den Darstellungen des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes ab. 
 
 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ermöglicht es der Gemeinde, durch einen den Voraussetzungen 
des § 13 a Abs. 1 BauGB entsprechenden Bebauungsplan der Innenentwicklung von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes abzuweichen, ohne den Flächennutzungsplan in 
einem gesonderten Verfahren ändern oder ergänzen zu müssen. Die geordnete städtebauli-
che Entwicklung des Gemeindegebietes muss hierbei gewahrt bleiben. Der Flächennut-
zungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 
 
Die aktuellen Planziele des Bebauungsplanes lassen eine begrenzte gewerbliche Nutzung 
im als Sondergebiet festgesetzten Abschnitt zu. Die umgebenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes setzen ohnehin bereits ein Gewerbegebiet fest. Die bestehende Nutzung der 
Bereiche besteht auch aus gewerblicher Nutzung. In Anbetracht der gewerblichen Nutzung 
der vorhandenen Umgebungsnutzung soll die Fläche zukünftig als Gewerbegebiet festge-
setzt werden. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes wird dabei ge-
wahrt. 
 
Zum Flächennutzungsplan der Kreisstadt Merzihg besteht ein Landschaftsplan. Der Gel-
tungsbereich der Bebauungsplanänderung ist darin als Siedlungsfläche dargestellt. Eine be-
nachbarte Fläche ist als Grünfläche dargestellt; sie liegt zwischen dem Radweg zur Saar und 
der Rampe zur Saarbrücke. Dieser Bereich ist von der Änderung nicht betroffen. 
 
 
 
 
3. Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Änderung umfasst die bisher als „Sondergebiet Hafen“ 
festgesetzte Fläche. 
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Diese Flurstücke befinden sich im Eigentum der Hafenbetriebe Saarland. 
 
Die genaue Abgrenzung ist durch die zeichnerische Darstellung im Bebauungsplan ersicht-
lich. 
 

 
 
Aktueller Zustand (April 2017) 
 
 
4. Topographie 
 
Das Plangebiet liegt relativ eben auf einer Höhe von ca. 170 bis 172 m ü. NN ohne nen-
nenswerte Erhebungen. 
 
 
5. Geologie 
 
Laut der geologischen Karte des Saarlandes befindet sich das Plangebiet innerhalb von Tal-
aueablagerungen aus dem Quartär, genauer Holozän. 
 
Gemäß dem Altablagerungskataster des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz sind 
im Plangebiet sowie der näheren Umgebung keine erfassten Altablagerungen bzw. Standor-
te vorhanden. Jedoch ist im sog. Neulastenkataster eine Teilfläche als „MZG 21900 Merziger 
Hafenbetriebe“ erfasst. Dieser Bereich wird im Rahmen der Flächenaufbereitung vor der 
neunutzung saniert. 
 
6. Ziel der Planung 
 
Wie unter Kapitel 1 „Allgemeine Vorbemerkungen / Anlass der Planung“ bereits erwähnt, gilt 
für das Plangebiet die momentan noch seit dem 05. Januar 2005 rechtskräftige Änderung 
des Bebauungsplanes „Bruchwies“. 
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Diese setzt in dem Bereich ein Sondergebiet mit der Nutzung „Hafen“ fest. 
 
Durch die sich geänderten Nutzungsabsichten der Kreisstadt Merzig, ist diese Nutzung mit 
der Planung nicht mehr nutzungskonform. Geplante Nutzungen sind der Bau einer Straßen-
meisterei für den LfS sowie ein Bauhof für die Kreisstadt Merzig. 
 
Weiter befindet sich schon jetzt ein Gewerbebetrieb mit Güterumschlag auf der Fläche. 
 
 
7. Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist für den bebaubaren Bereich Sondergebiet „Hafen“ 
festgesetzt. 
 
Analog der umgebenden Gebietsfestsetzung wird im Änderungsbereich ein Gewerbegebiet 
(GE) festgesetzt. Dieses wird in zwei Teilbereiche aufgeteilt um die angestrebten Nutzungen 
zu konkretisieren. 
GE 1 
Der Planbereich des GE 1 beinhaltet einen bestehenden Betrieb mit Güterumschlag und 
benötigt auch weiterhin Lagerhallen und Lagerplätze. 
GE 2 
Im Planungsbereich des GE 2 werden eigenständige Lagerhallen und Lagerplätze ausge-
schlossen um den Störgrad zur angrenzenden Mischgebietsbebauung zu minimieren. 
 
Im GE 1 und im GE 2 sind Geschäftsgebäude für den Einzelhandel nicht zulässig. Flächen 
für diese Einrichtungen stehen im Stadtgebiet an anderer Stelle ausreichend zur Verfügung. 
 
Die ausnahmsweise zulässigen Anlagen zum Betanken für den Eigenbedarf begründen sich 
auf die geplante Nutzung der Gewerbeflächen mit Bauhof der Kreisstadt Merzig und der Be-
triebsfläche für die SAM. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit einer Grundflächenzahl von 0,8, einer Baumassen-
zahl von 10,0 und einer maximalen Trauf- bzw. Firsthöhe von 12,00 m bzw. 15,00 m festge-
setzt. 
 
Diese Festsetzung passt sich an die bestehenden Festsetzungen der umliegenden bebauba-
ren und bebauten Fläche an. 
 
Ausnahmsweise darf die Firsthöhe für untergeordnete Bauten überschritten werden. Die 
Festsetzung  ist notwendig  um Dachaufbauten für Lüftungsanlagen o.ä. zuzulassen. 
 
 
8. Erschließung 
 
Grundsätzlich ist das Plangebiet durch die Straße „In der Bruchwies“ bereits erschlossen. 
Hieran wird durch dieses Verfahren nichts geändert. 
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9. Ver- und Entsorgung 
 
9.1 Versorgung 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit Wasser, Gas und Strom ist über das bestehende Netz 
der Stadtwerke Merzig GmbH mit den vorhandenen Hauptversorgungsleitungen weiterhin 
möglich. 
 
 
9.2. Entsorgung 
 
Die Entsorgung kann ebenfalls weiterhin über eine ordnungsgemäße Einleitung in das öffent-
liche Kanalnetz erfolgen. 
 
 
10. Ökologische Bewertung 
 
Beitrag PCU 
 
 
11. Hinweise 
 
 
 
 
 
Anlage 1 
Vorprüfung des Einzelfalls zum vereinfachten Verfahren  
Bebauungsplan IV. Änderung „Bruchwies“ 
 



VORPRÜFUNG DES EINZELFALLS 
ZUM VEREINFACHTEN VERFAHREN 

FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN
IV.Änderung B-Plan "Bruchwies"

im Stadtteil Besseringen
der Kreisstadt Merzig

Mai 2017

ANLAGE 1



1

1 RECHTSGRUNDLAGE

Zulässigkeit und Nicht-
Zulässigkeit

Die Vorprüfung des Einzelfalls erfolgt nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V.m. Anlage 2 BauGB gemäß Prüftabelle des Anhangs 1 
zum UVPG, Ziffer 18.8.

Wenn das Vorhaben nach Einschätzung aufgrund seiner überschlä-
gigen Prüfung erhebliche Umweltauswirkungen hat, die nach § 2
Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären,
ist das vereinfachte Verfahren nicht zulässig.

Das vereinfachte Verfahren ist auch dann nicht zulässig, wenn An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b
BauGB genannten Schutzgütern bestehen.

Anwendungsvorausset-
zungen

Vorprüfung des Einzelfalls:
Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr.2 BauGB i.V.m. Anlage 2 
BauGB ist bei Bebauungsplänen mit einer zulässigen Grundfläche 
im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von 20.000 m² bis weniger als 
70.000 m² eine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich.

Kumulierende Vorhaben:
Die Verpflichtung zur Durchführung einer überschlägigen Prüfung
besteht auch dann, wenn mehrere Bebauungspläne in einem engen
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt
werden.



2

2 PRÜFKRITERIEN GEMÄß ANLAGE 2 ZU § 13 A (1) SATZ 2 NR.2
BAUGB

Prüfkriterien Übereinstimmung mit den Prüfkriterien Überschlä-
gige Prüfung

er
he
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1. Merkmale des Bebau-
ungsplanes

1.1 Ausmaß, in dem der
Bebauungsplan einen
Rahmen i.S. des § 14b
(3) des Gesetzes über
die UVP setzt

Es werden durch die Bebauungsplanänderung keine 
anderen Zulässigkeiten von Vorhaben vorbereitet oder 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.

x

1.2 Ausmaß, in dem der
Bebauungsplan andere
Pläne und Programme
beeinflusst

Durch die Bebauungsplanänderung werden keine 
anderen Programme beeinflusst. Die Änderung beeinflusst 
lediglich den Flächennutzungsplan der Kreisstadt Merzig; 
dieser  wird im Wege der Berichtigung angepasst.

x

1.3 Bedeutung des Bebau-
ungsplans für die Ein-
beziehung umwelt- und
gesundheitsbezogener
Erwägungen, insbeson-
dere im Hinblick auf die
Förderung der nachhal-
tigen Entwicklung

Das Bebauungsplangebiet befindet sich am Südrand der 
Gemarkung Besseringen direkt angrenzend an die Saar im 
bebauten Bereich. 

Lärm: Gegenüber der bisher zulässigen Nutzung (Lager- 
und Umschlagbetrieb) ist durch die künftige Festsetzung GE 
keine Zunahme des Lärms (Gewerbe- und Verkehrslärm) zu 
erwarten. Geltende Grenzwerte werden voraussichtlich nicht 
erreicht oder überschritten.
Stoffl. Emissionen: Es ist nicht damit zu rechnen, dass 
die geltenden Grenzwerte für Staubimmissionen (PM10) 
und Stickstoffdioxide (NO2) überschritten wer-den. Eine 
Zunahme der Emissionen infolge der Verkehrsbewegungen 
ist daher nicht als erheblich einzuschätzen.

x

1.4 Für den Bebauungs-
plan relevante umwelt-
bezogene und gesund-
heitliche Probleme

Nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan sind theoretisch 
Betriebe zulässig, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Die nach der B-
Plan-Änderung künftige Gebietsfestsetzung lässt keine 
derartigen Betriebe erwarten; Anhaltspunkte für die 
Beeinträchtigung der Schutzgüter der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen 
Vogelschutzrichtlinie sind nicht vorhanden (s. a. Fach-
beitrag Natur- und Artenschutz zur Berücksichtigung der 
Umwelt-belange nach  § 1 (4) BauGB (beiliegend).

x
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1.5 Bedeutung des Bebau-
ungsplans für die
Durchführung nationa-
ler und europäischer
Umweltvorschriften

Der Bebauungsplan hat keine Bedeutung für die 
Durchführung nationaler und Europäischer Umweltvor-
schriften.

x

2. Merkmale der mögli-chen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, 
insbesondere in Bezug auf:

2.1 Wahrscheinlichkeit,
Dauer, Häufigkeit und
Umkehrbarkeit der Aus-
wirkungen

Im Geltungsbereich der vorliegenden 
Bebauungsplanänderung "IV Änderung Bruchwies" ist 
davon auszugehen, dass keine Eingriffe stattfinden 
werden, die über diejenigen hinausgehen, die durch den 
geltenden Bebauungsplan begründet werden.
( s. a. Begründung zum B-Plan Massnahme M 1).

x

2.2 Kumulativer und grenz-
überschreitender Cha-
rakter der Auswirkung

Nicht relevant x

2.3 Risiken für die Umwelt,
einschließlich der
menschlichen Gesund-
heit (z.B. Unfälle)

Aufgrund der geplanten Nutzungen als Gewerbegebiet 
bestehen nutzungstypische, jedoch keine erhöhten Ri-siken 
für die Umwelt und den Menschen. Damit sind die Risiken 
gegenüber der Bisherigen Festsetzung SO (Hafen) 
reduziert.

x

2.4 Umfang und räumliche
Ausdehnung der Aus-
wirkung

Die direkten Auswirkungen des Vorhabens beschrän-ken 
sich auf den bestehenden Geltungsbereich des B-Plans.

x

2.5 Bedeutung und Sen-
sibilität des voraus-
sichtlich betroffenen
Gebiets

siehe Anlage Fachbeitrag Natur und Artenschutz. x

2.6 Merkmale der möglichen Auswirkungen in Bezug auf folgende Gebiete:

2.6.1 Vorgeschlagene FFH-
oder EU- Vogel-
schutzgebiete.

Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet befindet sich im 
Abstand von 2,5 km nordwestlich, das nächstgele-gene 
FFH-Gebiet ca. 2,5 km nordwestlich des Geltungsbereichs. 
Auswirkungen auf die Schutzflächen und Schutzziele sind 
ausgeschlossen. Auch negative Auswirkungen durch eine 
mittelbare Beeinträchtigung (Verringerung der Kohärenz 
von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung - NATURA 
2000) sind nicht zu erwarten.

x
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2.6.2 Naturschutzge-
biete gemäß § 23
BNatSchG.

Nicht vorhanden x

2.6.3 Nationalparke ge-
mäß §  24
BNatSchG.

Nicht vorhanden x

2.6.4 Biosphärenreser-
vate, Landschafts-
schutzgebiete ge-
mäß §§ 25 und 26
BNatSchG.

Nicht vorhanden x

2.6.5 Geschützte Bio-
tope nach § 30
BNatSchG.

Nicht vorhanden x

2.6.6 Wasserschutzge-
biete § 19 WHG;
Überschwem-
mungsgebiete ge-
mäß § 31 b WHG.

Überschwemmungsgebiet der Saar direkt 
angrenzend. Ein kleiner Teilbereich liegt 
im Geltungsbereich des B-Plans; er wird 
nicht beeinträchtigt.

x

2.6.7 Gebiete, in denen
die in den Gemein-
schaftsvorschriften
festgelegten Um-
weltqualitätsnor-
men bereits über-
schritten sind

Nicht vorhanden x

2.6.8 Gebiete mit hoher
Bevölkerungs-
dichte insbeson-
dere Zentrale Orte
im Sinne des § 2
(2) Nr. 2 und 5
RaumordnungsG

Stadtzentrum Merzig ca. 3,5 km entfernt: 
nicht betroffen. Ortslage Besserinen 
unmittelbar angrenzend  (Mischgebiets-
nutzung), und Ortszentrum Besseringen ca. 
1,0 km entfernt: nicht beeinträchtigt, zumal 
der Verkehr siedlungsfern über die B51 zur 
Autobahn gelangt.

x

2.6.9 In amtlichen Listen
und Karten ver-
zeichnete Denk-
male und Boden-
denkmale

Nicht vorhanden x
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Fazit Der Bebauungsplan führt sehr wahrscheinlich nicht zu erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen. Es besteht keine
Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung. Das be-
schleunigte Verfahren gem § 13a BauGB kann angewendet
werden.

3 TEXTLICHE ERLÄUTERUNG DER GESAMTEINSCHÄTZUNG

Durch die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes 
"Breitwies" , ist davon auszugehen, dass keine Eingriffe 
stattfinden werden, die über diejenigen hinausgehen, die durch 
den geltenden Bebauungsplan begründet werden.

Wesentliche negative Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgü-
ter i.S.v. § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden aufgrund o.g. 
Bestandssituation und Lage ebenfalls nicht erwartet (s. a. 
Begründung zur B-Planänderung  BauGB § 1 (4) .

Insgesamt führt das geplante Vorhaben höchstwahrscheinlich 
nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. Auch lie-
gen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 
6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter vor. Somit kann für den 
Bereich das vereinfachte Verfahren gem. § 13 a BauGB an-
gewendet werden.

Aufgestellt im Mai 2017 
LEG Service
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1. EINLEITUNG 
1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Merzig beabsichtigt die 4. Änderung des Bebauungsplans „In der Bruchwiese“. 

In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass eine kontinuierliche Nutzung der Ha-
fenbetriebsfläche in vollem Umfang mittelfristig nicht mehr zu erwarten ist. Nur ein Teil 
der Flächen wird derzeit genutzt, und zwar weniger als Umschlagfläche, sondern als Be-
arbeitungs- und Lagerfläche mit zwar ständigem, aber räumlich begrenztem Bedarf an 
Umschlagkapazitäten im Wasser-Land-Bereich. Zudem würden intensive Umschlagaktivi-
täten auf der gesamten Fläche angesichts der mittlerweile herangerückten sonstigen Be-
bauung künftig sowohl auf der Staub- als auch auf der Geräuschemissionsebene für 
Konflikte sorgen. Als Konsequenz wurde bereits in der letzten Änderung des Be-
bauungsplans die Option „Bahngleis zum Hafen“ aufgegeben. Gleichzeitig suchen zwei 
öffentliche Aufgabenträger nach Betriebsflächen: der Landesbetrieb für Straßenbau 
muss die SAM Merzig erneuern, und die Kreisstadt Merzig braucht einen neuen Bauhof-
Standort. Durch die geplante andere Verwendung der Flächen ist die festgesetzte Nut-
zung „Sondergebiet Hafen“ nicht mehr nutzungsgerecht. Die neuen Nutzungen wären im 

SO Hafen nicht zulässig; und auch die bestehende Gewerbeaktivität ist durch die Fest-
setzung SO nicht hinreichend planungsrechtlich gesichert. 

Ziel und Zweck der Änderung ist die Änderung der Gebietsfestsetzung des Sonderge-
biets Hafen (SO Hafen) in ein Gewerbegebiet (GE), bei Beibehaltung des Maßes der 
baulichen Nutzung und geringfügiger Anpassung der Baugrenzen. 

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB geändert. 

Mit der, nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes, am 01. März 2010 in Kraft getrete-
nen Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes haben sich Änderungen im Artenschutz-
recht (§§ 44 und 45 BNatSchG) ergeben. Die Realisierung der geplanten Nutzungen ist 
möglicherweise mit Eingriffen in den Lebensraum von artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten, d.h. einheimischen Brutvögeln gem. Vogelschutzrichtlinie sowie Arten des An-
hangs IV der FFH - Richtlinie, verbunden. Somit sind die artenschutzrechtlichen Verbote 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu beachten.  

Es ist zu prüfen, ob es durch die festgesetzte Bebauung möglich ist, dass geschützte Ar-
ten verletzt oder getötet werden, ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten beschädigt oder 
zerstört werden können und ob erhebliche Störungen der Arten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten verursacht werden 
können. 
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1.2 Rechtliche Grundlagen Artenschutz 

Im Fachbeitrag Artenschutz werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten 
Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das 
Vorhaben erfüllt werden könnten, ermittelt und dargestellt.  

Aus § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe er-
geben sich folgende Verbote:  

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Das Verbot  

 tritt ein, wenn sich das Lebensrisiko von Individuen der geschützten Arten aufgrund 
der Realisierung der Planung (i.d.R. betriebsbedingt) signifikant erhöht,  

 umfasst auch unbeabsichtigte, in Kauf genommene Tötung oder Verletzung und ist 
nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) zu überwinden. 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören. 

Das Verbot  

 tritt ein, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert. 

 kann durch Maßnahmen zur Stützung der lokalen Populationen vermieden werden. 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG); ggf. im Zusammenhang mit dem Tö-
tungsverbot aufgrund der Verknüpfung durch § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG: 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Das Verbot  

 tritt ein, wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte für die 
betroffenen Tierindividuen nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) 

im räumlichen Zusammenhang erhalten wird. 

 kann ebenfalls durch geeignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ohne Eintreten 
des Verbotes ausgeglichen werden. 
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Der Fachbeitrag Artenschutz stellt somit fest, ob die Kriterien für die Verbotstatbestände 
(Schädigungsverbot und Störungsverbot) erfüllt sind. Wesentlich dafür ist, ob alle von 
den geplanten Nutzungen potenziell beeinträchtigten Tierarten mit ihren Populationen 
sich in ihrem Erhaltungszustand nicht verschlechtern bzw. eine ausreichende Lebens-
raumfläche für den Fortbestand der Populationen erkennbar erhalten bleibt.  

Anteil daran können einerseits Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
haben. Darüber hinaus ist zu klären, ob im Umfeld der geplanten Nutzungen hinreichend 
geeignete Habitatstrukturen bestehen und verbleiben, die den betroffenen Tierarten res-
pektive derer Lokalpopulationen die weitere Existenz im angestammten Raum dauerhaft 
ermöglichen können. 

Auf der Ebene der Bauleitplanung ist nur zu prüfen, ob der Planvollzug, d.h. die Ansied-
lungen der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen, grundsätzlich möglich ist oder 
ob er an Anforderungen des Artenschutzrechts scheitert.  
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2. HABITATPOTENZIALANALYSE 
Aufgrund des Fehlens faunistischer Erhebungen im Geltungsbereich erfolgt die Abschät-
zung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte mittels einer Habitatpotenzialanalyse. 

Auf der Grundlage einer flächendeckenden Biotoptypenkartierung werden im Rahmen ei-
ner Habitatpotenzialanalyse Rückschlüsse auf das mögliche Vorkommen artenschutz-
rechtlich relevanter Arten gezogen. Dabei wird unterstellt, dass sämtliche vorkommenden 
Habitatstrukturen von den in Frage kommenden Arten grundsätzlich auch genutzt werden 
könnten. Dies führt ohne eine weitere Konkretisierung des Artvorkommens im Untersu-
chungsraum in der Regel zu einer Überschätzung der Nutzung von Habitaten. 

Eine Habitatpotenzialanalyse ist zur Ermittlung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
auf der Ebene der Bauleitplanung i.d.R. ausreichend, wenn erhebliche Zerschneidungs-
wirkungen durch ein Vorhaben ausgeschlossen sind und aufgrund erheblicher, existie-
render Vorbelastungen des Plangebiets das Vorkommen störungsempfindlicher Arten 
ausgeschlossen werden kann, so dass vor allem die Eignung eines Gebietes als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte im Vordergrund steht. 

Kommt die Habitatpotenzialanalyse zu dem Ergebnis, dass erhebliche artenschutzrechtli-
che Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-
Betrachtung erforderlich. 

 

Methodik der Untersuchungen  

Die Begehungen des Geländes fanden am 11.04.2017 sowie am 23.04.2017 statt. Dabei 
wurde der gesamte Geltungsbereich auf potenzielle Lebensräume und Vegetationsstruk-
turen für die artenschutzrechtlich relevanten Arten untersucht. Ein Schwerpunkt der Be-
gehungen lag auf Gebäude- und Gehölzstrukturen, die insbesondere für Vogel- und Fle-
dermausarten relevant sein können.  

Darüber hinaus wurde auf offene, trockenwarme Standorte als Lebensraum für Reptilien 
(z.B. offene Sandflächen, Mauern mit Fugen und Spalten, südexponierte Böschungen) 
sowie auf feucht-nasse Flächen für Amphibien geachtet. 
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3. BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN NUTZUNGEN UND WIRKFAKTOREN 
3.1 Beschreibung der geplanten Nutzungen 

Rechtskräftiger Bebauungsplan „Bruchwies“ (1998) 

Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt ein Sondergebiet (SO Hafen) fest. Entlang der 
Geltungsbereichsgrenzen sind verschiedene Maßnahmen zur Eingrünung festgesetzt. 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung hat eine Größe von ca. 4,4 ha. 

Abb. 1: Ausschnitt rechtskräftiger Bebauungsplan vom 17.02.1998 

 
 

Geplante 4. Änderung  
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans ist der Abbildung 2 zu entnehmen. Ei-
ne detaillierte Beschreibung der geplanten Nutzungen findet sich in der Begründung zum 
Bebauungsplan. Die Planungskonzeption der ca. 4,4 ha großen 4. Änderung des Be-
bauungsplans sieht die folgenden Änderungen vor: 

Gewerbegebiet 

Das Sondergebiet Hafen sowie die angrenzenden Grünflächen werden als Gewerbege-
biet festgesetzt. Die GRZ wird auf 0,8 festgesetzt und bleibt somit im Vergleich mit dem 
SO Hafen unverändert. Die festgesetzte Firsthöhe (15m), Traufhöhe (12m) und Baumas-
senzahl (9,0) bleiben ebenfalls unverändert. 

Öffentliche Grünfläche (ÖG) 

Die Öffentliche Grünfläche entlang der westlichen Plangrenze entfällt und wird als Ge-
werbegebiet festgesetzt. 

Der südwestlichste Teil der Öffentlichen Grünfläche wird als Maßnahmenfläche (M1) für 
eine artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) festgesetzt. 

Baumreihe 

Die festgesetzte Baumreihe entlang der Straße „In der Bruchwiese“ entfällt. 
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Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

Die 4. ‚Änderung des Bebauungsplans sieht die Festsetzung einer Maßnahme M 1 in ei-
ner Größe von 970 m² vor, die der Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (Repti-
lien) dient. 

Abb. 2: Bebauungsplanentwurf 4. Änderung 
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3.2 Bau- und anlagenbedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme 

Die entlang der Straße „In der Bruchwiese“ festgesetzte, aber noch nicht umgesetzte, 
Baumreihe (1.625 m²) wird entfallen. 

Entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze liegt eine ca. 3.700 m² große Öffentliche 
Grünfläche.  

Davon bestehen 1.300 m² aus einem Gehölzbestand (Hecke 2.10), der durch die beab-
sichtigte Planänderung vollständig verloren geht. 

Das Wasserbecken (210 m²) wird zurückgebaut. 

2.190 m² der Öffentlichen Grünfläche stellen sich derzeit als offene Wiesenfläche mit 
Einzelsträuchern dar. Hiervon werden zukünftig 1.210 m² als Gewerbegebiet festgesetzt. 
970 m² werden als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft festgesetzt (Maßnahme M 1). 

Durch die Erweiterung der Baugrenzen des Gewerbegebiets wird insgesamt eine zusätz-
liche Versiegelung von 3.308 m² ((1.625 + 1.300 + 1.210) x 0,8 = 3.308 m²) im Ände-
rungsbereich zulässig sein. 

Durch die Inanspruchnahme dieser Flächen entsteht ein Ausgleichsdefizit von 
75.750 ÖWE, das im Rahmen einer Ökokontomaßnahme außerhalb des Geltungsbe-
reichs ausgeglichen wird. 

Eine zusätzliche bauzeitliche Flächeninanspruchnahme (z.B. Baustelleneinrichtungen) 
außerhalb des Geltungsbereichs ist nicht zulässig. 

Immissionen, Erschütterungen, Verunreinigungen 

Während der Bauzeit kann sich die Bautätigkeit (Schall, Erschütterungen, visuelle Stö-
rungen etc.) generell negativ vor allem auf das Brutverhalten von Vögeln auswirken und 
störempfindlichere Arten verdrängen. 

Die Baufeldfreimachung, insbesondere die Rodungsarbeiten auf den derzeit noch unbe-
bauten Bereichen sollte außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen. 

Aufgrund akustischer und visueller Vorbelastungen durch die bestehende gewerbliche 
Nutzung sowie die Verkehrsinfrastruktur (gewerbliche Betriebstätigkeit / Hafenbetrieb, Zu-
fahrtsstraße „In der Bruchwiese“) ist bei der Fauna im Plangebiet und dessen Umfeld 
auch von einem gewissen Gewöhnungseffekt auszugehen. Bei einer Fortführung der 
gewerblichen Nutzung sind daher insgesamt keine zusätzlichen erheblichen Störungen 
zu erwarten. 

Bodenverunreinigungen durch den Eintrag Umwelt gefährdender Bau- und Betriebsstoffe 
(z.B. Schmier- und Betriebsstoffe für Baustellenfahrzeuge) sind grundsätzlich denkbar, 
können aber bei sachgerechtem Umgang mit Umwelt gefährdenden Stoffen ausge-
schlossen werden. 
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3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Lärmintensive Nutzungen können sich generell negativ vor allem auf das Brutverhalten 
von Vögeln auswirken und störempfindlichere Arten verdrängen.  

Der geplante Änderungsbereich des Bebauungsplans ist größtenteils bereits durch be-
stehende Gewerbebetriebe belegt. Anhaltspunkte dafür, dass sich die Gewerbelärmein-
wirkungen in für die Fauna relevanter Größenordnung verändern werden, liegen nicht 
vor.  

Die Verkehrslärmverhältnisse im Plangebiet werden im Ist-Zustand durch den bereits be-
stehenden Verkehr auf der Straße „In der Bruchwiese“ bestimmt. Durch die Verwirkli-
chung der Planung werden sich die Verkehrslärmeinwirkungen entlang der Zufahrtsstra-
ße „In der Bruchwiese“ nicht relevant ändern.  

Aufgrund der Vorbelastungen durch die bestehende Gewerbetätigkeit im Plangebiet ist 
bei der Fauna des Untersuchungsraumes von einem gewissen Gewöhnungseffekt aus-
zugehen.  

Betriebsbedingte Tötungen sind durch die geplanten Nutzungen nicht zu erwarten. 

Optische Wirkungen auf Tierlebensräume können durch neu entstehende Gebäudestruk-

turen entstehen. Weiterhin kann die Anwesenheit von Menschen zu Störwirkungen auf 

Tiere führen, wobei festzuhalten ist, dass der Geltungsbereich bereits heute durch den 

Menschen (z.B. Gewerbegebiet, öffentliche Straße) genutzt wird. Empfindlich gegenüber 

solchen Störwirkungen sind nur die relevanten Tiergruppen Säugetiere (Fledermäuse) 

und Vögel. Störungen können zu Stress führen und lösen u.U. Flucht- oder Meide-

verhalten aus. 

Weitere optische Wirkungen gehen von künstlichen Lichtquellen aus: Künstliche Be-

leuchtung wirkt anziehend auf verschiedene nachtaktive Fluginsekten. Moderne Leucht-

mittel wie können diese Wirkung deutlich vermindern. Künstliche Beleuchtung kann auch 

die Lebensraumnutzung von Fledermäusen beeinflussen.  
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4. BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETS 
4.1 Vegetationsstruktur / Biotoptypen 

Die Biotoptypen des Plangebiets sind in Plan 1 dargestellt. Abb. 3 zeigt einen Luftbild-
ausschnitt des Plangebiets. 

Der Geltungsbereich ist bereits größtenteils bebaut bzw. geschottert und wird nahezu 
vollständig von Gewerbebetrieben genutzt. Die Schotterflächen sind stellenweise von 
krautigen Ruderalfluren und Schotterrasen bedeckt. Zahlreiche Materialablagerungen 
(Schotter, Sande, Erdaushub etc.) sind über das Plangebiet verteilt, die je nach Alter der 
Aufschüttungen von krautigen Ruderalfluren und trockenen Hochstaudenfluren bewach-
sen sind. Der Geltungsbereich wird nach Westen hin von einem schmalen Baum- und 
Strauchbestand begrenzt. An dessen nördlichster Ecke steht ein einzelner markanter 
Einzelbaum (Stammdurchmesser 50-60 cm). Südlich zur Saar hin schließt sich eine 
Grünfläche an mit offenen, teilweise ruderalisierten Wiesenflächen sowie Einzelsträu-
chern an. Hier liegen auch zwei schmale, südexponierte Böschungen, die ein für Repti-
lien geeignetes Habitat bieten könnten. Entlang der Straße „In der Bruchwiese“ verläuft 

ferner eine regelmäßig gemähte Entwässerungsmulde. 

Abb. 3: Luftbildausschnitt Plangebiet 

 

4.2 Schutzgebiete 

Im Geltungsbereich existieren keine Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzgesetzes. 

Auf dem gegenüber liegenden Ufer der Saar liegt das Landschaftsschutzgebiet "Saaraue 
bei Schwemlingen" (L 6505-307), das auch als Vogelschutzgebiet (VSG-L-6505-307) 
ausgewiesen ist.  

Eine Beeinträchtigung der Entwicklungsziele des Schutzgebiets durch die geplanten Nut-
zungen ist nicht zu erwarten. 
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5. MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND MINDERUNG VON BEEINTRÄCHTI-

GUNGEN DES BIOTOP- UND ARTENSCHUTZPOTENTIALS 
Folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind durchzuführen, um das Eintre-
ten von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 1, in Verbindung mit § 44 Abs. 5 
BNatSchG, (vermeidbare Tötung, Verletzung, Gefährdung von Individuen, Entwicklungs-
stadien zu vermeiden.  

Vermeidungsmaßnahme V 1: Kontrolle planungsrelevanter Reptilienarten 

Vor Beginn der Baureifmachung einschließlich Abrissvorhaben auf einem Baugrundstück 
ist vom Bauherren/ Vorhabenträger sicherzustellen, dass keine planungsrelevanten Rep-
tilien vom Vorhaben betroffen sind. Dazu ist vom Bauherrn rechtzeitig vorab ein Fachgut-
achter zu beauftragen, der das betroffene Grundstück auf planungsrelevante Reptilienar-
ten untersucht. Die Begehung muss in der Aktivitätsphase der Reptilien (Mitte März bis 
EndeSeptember, möglichst jedoch vor der Eiablage April / Mai oder im Sommer erst ab 
Juni / Juli nach dem Schlüpfen der Jungtiere) erfolgen. Sofern Individuen im Gebiet ge-
funden bzw. vermutet werden, sind geeignete Maßnahmen durch den Fachgutachter 
festzulegen und umzusetzen bzw. zu veranlassen. 

Vermeidungsmaßnahme V 2: Kontrolle von Quartierstrukturen an Gebäuden 

Vor Beginn der Baureifmachung einschließlich Abriss- und Umbauvorhaben auf einem 
Baugrundstück ist vom Bauherren/ Vorhabenträger sicherzustellen, dass keine Gebäu-
debrüter (Vögel, Fledermäuse) vom Vorhaben betroffen sind. Dazu ist vom Bauherrn 
rechtzeitig vorab ein Fachgutachter zu beauftragen, der das betroffene Grundstück auf 
Gebäudebrüter und Gebäude bewohnende Fledermäuse untersucht. Höhlen, Spalten, 
Fugen und andere für Fledermäuse und Vögel geeignete Quartiersstrukturen sind zu 
kontrollieren. Eventuell. erforderliche Maßnahmen sind von einem Fachgutachter festzu-
legen und umzusetzen bzw. zu veranlassen. 

Vermeidungsmaßnahme V 3: Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

Die Umsetzung aller Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist durch eine ökologisch 
geschulte Person zu begleiten, die vom Vorhabenträger zu beauftragen ist. Die Maß-
nahme ist erforderlich, um das Eintreten des von Verboten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
betroffene Arten zu vermeiden und um die Einhaltung der übrigen erforderlichen Umwelt-
auflagen während der Bauausführung zu überwachen. Die ökologische Baubegleitung 
soll in den Bauablauf eingebunden sein und sich mit der Bauüberwachung und den Um-
weltbehörden abstimmen. 

Vermeidungsmaßnahme V 4: Beschränkung der Rodungszeiten 

Erforderliche Rodungsarbeiten und sonstige Gehölzarbeiten (Rückschnitt, Umsetzungen), 
die auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen sind, sind nach Maßgabe des 
§ 39 (5) Nr. 2 BNatSchG zwischen dem 01.Oktober und 28. Februar, d.h. außerhalb der 
Brut- und Aufzuchtzeiten der Avifauna, durchzuführen, um vermeidbare Tötungen von 
Individuen oder Zerstörungen von Eigelegen zu verhindern. 
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6. BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 
6.1 Bestand und Betroffenheit der Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL 

Auch die Möglichkeit der Betroffenheit der in Anhang IV (b) der FFH-RL aufgeführten 
Pflanzenarten ist im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG in 
Verbindung mit § 44 (5) Satz 4 BNatSchG zu überprüfen. 

In der Regel ist jedoch eine Betroffenheit von europarechtlich geschützten Pflanzen 
durch Infrastrukturvorhaben angesichts der kleinen Restbestände an den zumeist be-
kannten Sonderstandorten sehr unwahrscheinlich. Die vorhandenen Vegetationsstruktu-
ren lassen ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Pflanzenarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie nicht erwarten. Damit werden bezüglich der Pflanzenarten 
keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

Weitere Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung sind nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht erforderlich. 

6.2 Potentielle Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tierartengruppen 

6.2.1 Vögel 

Alle einheimischen Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant. Der Schutz erstreckt sich 
nicht nur auf Vogelindividuen (Störung, Entnahme, Verletzung, Tötung) sondern auch auf 
die Entwicklungsformen (z.B. Eier) und die Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nester, 
Baumhöhlen).  

Wiederkehrend genutzte Nester (Horste, Schwalbennester) und Baumhöhlen sind auch 
während ungenutzter Zeiten geschützt. In und an den Gebäuden des Plangebiets wurden 
keine mehrjährig nutzbaren Niststätten gefunden, so dass Gebäude bewohnende Vogel-
arten ausgeschlossen werden können. 

Der ältere Einzelbaum direkt an der Zufahrtsstraße „In der Bruchwiese“ weist nur wenige 
Asthöhle, eher kleinere Asthöhlen auf. Ob diese aktuell genutzt wurden, konnte nicht 
festgestellt werden. Potenzielle Vorkommen von Höhlenbrütern sind jedoch nicht ganz 
auszuschließen und ein potenzielles Vorkommen freibrütender Vogelarten in den Ge-
hölzbeständen auch nicht. Hier ist jedoch auch der störende Einfluss der gewerblichen 
Betriebstätigkeit sowie der Zufahrtsstraße „In der Bruchwiese“ zu berücksichtigen, so 
dass hier als potenzielle Brüter eher störungsunempfindliche, noch weit verbreitete und 
i.d.R. auch ungefährdete Vogelarten zu erwarten sind. 

Auch in dem Heckenbestand entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze sind Brutvö-
gel nicht auszuschließen. Aufgrund der geringen Breite des Gehölzstreifens sowie erheb-
licher Störungen durch die gewerbliche Betriebstätigkeit sind hier als potenzielle Brüter 
eher störungsunempfindliche, noch weit verbreitete und i.d.R. auch ungefährdete Vogel-
arten zu erwarten. 

Die Umgebung des Plangebiets insbesondere das auf der gegenüber liegenden Uferseite 
gelegene Vogelschutzgebiet bietet Lebensraumpotenzial für verschiedene Vogelarten, 
die Waldränder, Feldgehölze und Gewässerbereiche bevorzugen. Für diese und weitere 
potenziell vorkommende Arten der Umgebung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
durch die Nutzungen des Bebauungsplans zu erwarten. 
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Soweit es sich um freibrütende Vogelarten handelt, die in jeder Brutsaison ihr Nest neu 
bauen, und verbreitete Höhlenbrüter, für die angenommen werden kann, dass die ökolo-
gische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt wird, tritt der Verbotstatbestand nicht 
ein. 

Ein Vorkommen streng geschützter Vogelarten ist ebenso unwahrscheinlich wie von Ar-
ten, die nach Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie geschützt sind. 

 

6.2.2 Fledermäuse 

Die Gebäudestrukturen des Plangebiets sind nicht geeignet als Sommer- oder Tages-
quartier für Fledermäuse.  

Eine potentielle Nutzung des älteren Einzelbaums als Sommerquartier oder Tagesver-
steck kann nicht völlig ausgeschlossen werden, da sich hier Höhlungen und Rindenablö-
sungen befinden. Die Nutzung muss aber als eher unwahrscheinlich bewertet werden, da 
der Standort als sehr unruhig und somit suboptimal eingestuft wird. 

Eine Nutzung von Gebäuden oder Gehölzen als potenzielles Winterquartier wird ausge-
schlossen. 

Eine bedingte Nutzung als Jagdhabitat kann für einzelne Fledermausarten, die eventuell 
von ihren Quartieren in der näheren Umgebung einfliegen, nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Plangebiet allen-
falls als nicht essenzielles Jagdhabitat von Fledermäusen genutzt wird, da kein Quartier-
angebot in Form von Höhlen, Spalten oder Gebäuden vorhanden ist. Die Verkleinerung 
des Jagdhabitats durch das geplante Gewerbegebiet ist artenschutzrechtlich nicht rele-
vant. 

Durch die Bebauungsplanung sind keine Beeinträchtigungen für Fledermäuse zu erwar-
ten. Die ökologische Funktion der Umgebung als Nahrungsgebiet bleibt in vollem Umfang 
erhalten. 

 

6.2.3 Andere Säugetiere 

Das Vorkommen anderer artenschutzrelevanter Säugetierarten wie beispielsweise Ha-
selmäuse ist aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen innerhalb des Plangebiets 
nicht zu erwarten. 

 

6.2.4 Reptilien 

Für den westlichen Bereich des Plangebiets, der von einer offenen Wiesenfläche mit Ein-
zelgehölzen eingenommen wird, ist grundsätzlich eine Lebensraumeignung für Reptilien 
gegeben. Insbesondere die südexponierten Böschungen zur Saar hin bieten Einzel-
exemplaren ein geeignetes Reptilienhabitat. Für diesen Bereich ist daher nicht auszu-
schließen, dass Reptilien zeitweise in das Plangebiet einwandern und sich dort während 
der Sommermonate aufhalten. Eine Beeinträchtigung von Reptilien wäre somit im Falle 
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der vollständigen Beanspruchung der südlichen Grünfläche (Nr. 3.5.3) nicht gänzlich 
auszuschließen. 

Abb. 4: Lage potenzielles Reptilienhabitat 

 
Erläuterung: Plangebietsgrenze = gerissene Linie, schraffierte Fläche = potenziell geeignetes 
Reptilienhabitat 

 

Um Verbotstatbestände auszuschließen, wird ein Teil der Fläche (ca. 1.000 m²) in ihrem 
Bestand erhalten. Dies erfolgt über die Festsetzung M 1.  

Darüber hinaus wird auf der verbleibenden Fläche die Habitatqualität für Reptilien durch 
Freihaltung der Fläche (v.a. Entbuschung, regelmäßige Mahd) und den Bau einer 
Gabionenwand (mit Südexposition) optimiert. 

Die Maßnahme muss vor dem Eingriff umgesetzt sein, um die Tiere aus dem Eingriffsbe-
reich in diese Fläche vergrämen zu können. 

Beschreibung der Maßnahme M 1 

Verbesserung der Habitatqualität 

Vorhandene Gehölze werden frei gestellt. Sukzessionsgehölz, welches die Fläche ver-
schattet, wird regelmäßig entfernt. Auf der Fläche werden 5 Reisig-/Holzbündel mit einem 
Durchmesser von mind. 1 m gelagert (zum Schutz vor Durchwachsen von Gehölzen auf 
Gummimatten). Holzbündel müssen regelmäßig (alle 5-7 Jahre) erneuert werden, um die 
Habitatfunktion dauerhaft zu erhalten. Diese Bündel dienen Reptilien als Sonn- und Ver-
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steckplatz. Überwinterungs- und Fortpflanzungshabitate sind aufgrund des vorliegenden 
sandigen Bodens ausreichend vorhanden.  

Die Fläche muss regelmäßig zweimal im Jahr nicht zu kurz (mindestens 10 cm über dem 
Boden) gemäht werden. Die Mahd hat mit nicht rotierendem Schneidwerkzeug zu erfol-
gen und das Mahdgut ist zeitnah abzuräumen. Dies hat zum Ziel, dass mit Aushagerung 
des Bodens der Bewuchs mit der Zeit schütter wird und damit z.B. der Zauneidechse ide-
ale Voraussetzung zur Nahrungssuche und später möglicherweise auch zur Brut bietet. 

Eine reptilienfreundliche, 3 m breite Gabionenwand wird den Eingriffsbereich (d.h. die 
Baugrenze) zur Maßnahmenfläche hin abgrenzen. 

Vergrämung 

Die Vergrämung der Tiere in der Eingriffsfläche erfolgt durch sehr kurze Mahd mit nicht 
rotierenden Schneidewerkzeugen vor Baubeginn. Nach der Mahd muss den Tieren auf 
der Fläche 2-4 Tage die Gelegenheit gegeben werden, die Fläche zu verlassen, dann 
wird die Baufeldräumung von Nord nach Süd umgesetzt, um eine Einwanderung von Tie-
ren zu vermeiden. Die Vergrämung muss innerhalb der Aktivitätsphase der Tiere aber 
außerhalb deren Gelegezeit erfolgen, also entweder im zeitigen Frühjahr ab Ende März 
bis Mitte Mai oder im Spätsommer von Mitte August bis Ende September. 

Mit diesen Maßnahmen kann eine Tötung von Einzelexemplaren mit hinreichender Si-
cherheit ausgeschlossen werden. 

Bewertung 

Die Optimierung des Habitats auf dieser Fläche führt zu einer Verbesserung der Habitat-
qualitäten und somit zur Stärkung eines potenziellen Bestands, welche den Verlust von 
Lebensraumflächen auf der Erweiterungsfläche kompensieren kann. 

Bei Beachtung der Maßnahme M 1 sind keine Beeinträchtigungen von Reptilien zu erwar-
ten.  

6.2.5 Amphibien 

Aufgrund der Habitatansprüche von Amphibien kann das Plangebiet planungsrelevanten 
Amphibienarten keinen Lebensraum bieten. 

Das vorhandene Wasserbecken mit seinen betoneingerahmten, senkrechten Seitenwän-
den ist als Amphibienhabitat ungeeignet. 

Eine Beeinträchtigung potenziell vorkommender Amphibienarten kann daher ausge-
schlossen werden. 

6.2.6 Tagfalter, Heuschrecken 

Die Ruderalflächen sind relativ artenarm. Sie sind nicht für artenschutzrelevante Tagfal-
ter- oder Heuschreckenarten als Lebensraum geeignet. 

Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Schmetterlingen und Heuschrecken 
kann daher ausgeschlossen werden. 
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7. GRÜNORDNUNG 
7.1 Maßnahme M 1 

Festsetzung 

In der im Plan als M 1 gekennzeichneten Fläche werden vorhandene Gehölze freigestellt. 

Sukzessionsgehölz, welches die Fläche verschattet, ist in regelmäßigen Abständen zu 

entfernen. Auf der Fläche sind 5 Reisig-/Holzbündel mit einem Durchmesser von mindes-

tens 1 m zu lagern. Zum Schutz vor Durchwachsen von Gehölzen sind die Bündel auf 

Gummimatten aufzubringen. Die Holzbündel müssen regelmäßig, d.h. alle 5-7 Jahre,  er-

neuert werden. Die Fläche ist 2-mal im Jahr zu mähen. Die Mahd hat mit nicht rotieren-

dem Schneidwerkzeug zu erfolgen und das Mahdgut ist zeitnah abzuräumen. Die Ab-

grenzung des Eingriffsbereichs zur Maßnahmenfläche M 1 ist als reptilienfreundliche 

Gabionenwand anzulegen. Vor der Baufeldräumung sind geeignete Vergrämungsmaß-

nahmen durchzuführen. 

Begründung 

Die Maßnahme dient der Verbesserung der Habitatqualitäten für Reptilien. Durch die 
Maßnahme werden Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ausgeschlossen. 

7.2 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

Aufgrund der Geringfügigkeit der Planänderung und der geringen Komplexität der vor-
handenen Biotopstrukturen wird das vereinfachte Bewertungsverfahren angewendet.  

Tab. 1: Ermittlung des Ist-Zustandes 

EE Nr.  EE Klartext  Fläche 
in m² 

ÖW/ 
m² 

ÖW  
gesamt 

Begründung 

2.12  Baumreihe 1.625 18  29.250 
Standardplanungswert, 
da Festsetzung bislang 
nicht umgesetzt 

2.10 Öffentliche Grünfläche (He-
cke) 1.300  17 22.100 Durchschnittliche Aus-

prägung 

3.5.3 Öffentliche Grünfläche 
(Wiese mit Einzelgehölzen) 2.190 20 43.800 Gute Ausprägung 

Summe 5.115  95.150  
 
Tab. 2: Ermittlung des Planzustandes 

EE Nr.  EE Klartext  Fläche 
in m² 

ÖW/ 
m² 

ÖW  
gesamt 

Begründung 

3.5.3 Öffentliche Grünfläche 
(Wiese mit Einzelgehölzen) 970 20 19.400 Gute Ausprägung 

Summe 970  19.400  

Das Ausgleichsdefizit beläuft sich somit auf 75.750 ÖWE und wird außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans ausgeglichen. 
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7.3 Ökokontomaßnahme 

Durch die geplanten Nutzungen im Plangebiet verbleibt nach Durchführung der grünord-
nerischen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs ein Ausgleichsdefizit. Dieses wird 
durch die Ökokontomaßnahme "Hasselmühle / Leuck“, auf der Gemarkung Faha und 
Orscholz, der Naturland ÖkoFlächenManagement GmbH ausgeglichen. Die Ökokonto-
maßnahme sieht die Entwicklung von Extensivgrünland sowie die Pflanzung von Auwald 
vor. 

Detaillierte Beschreibungen und Bilanzierungen der Ökokontomaßnahme sind der Anlage 
zu entnehmen. Aus dem biotopbezogenen Bilanzierungsansatz ergibt sich für die Ge-
samtmaßnahme eine Aufwertung von 319.832 ÖWE 

Hiervon wird für die vorliegende Bebauungsplanänderung am Hafen Merzig eine Abbu-
chung von 75.750 ÖWE benötigt. 

 
8. GESAMTBEWERTUNG 
8.1 Artenschutz 

Als Ergebnis der artenschutzfachlichen Potenzialanalyse wird festgestellt, dass die Krite-
rien für die Verbotstatbestände (Schädigungsverbot und Störungsverbot) nicht erfüllt 
sind. Wesentlich dafür ist, dass alle von den geplanten Nutzungen beeinträchtigten Tie-
rarten mit ihren Populationen sich in ihrem Erhaltungszustand nicht verschlechtern bzw. 
eine ausreichende Lebensraumfläche für den Fortbestand der Populationen erkennbar 
erhalten bleibt. Anteil daran haben einerseits die geplanten Vermeidungs-, Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen. Andererseits bestehen und verbleiben im Umfeld der ge-
planten Nutzungen hinreichend geeignete Habitatstrukturen, die den betroffenen Tierar-
ten respektive derer Lokalpopulationen die weitere Existenz im angestammten Raum 
dauerhaft ermöglichen. 

Es besteht die Notwendigkeit einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-
Maßnahme, gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG). Vor Baufeldfreimachung sind Vergrämungs-
maßnahmen für Reptilien zu ergreifen (Maßnahme M 1). 

Ein weiterer Untersuchungsbedarf der Tierartenvorkommen im Plangebiet ergibt sich auf 
der Grundlage der Untersuchungsergebnisse nicht. 

Dem Planvollzug stehen somit aus Gründen des Artenschutzrechts ausweislich der vor-
genommenen Untersuchungen keine Hindernisse entgegen.  

 

8.2 Grünordnung 

Durch die geplanten Nutzungen verbleibt innerhalb des Geltungsbereichs ein Aus-
gleichsdefizit von 75.750 Ökologischen Werteinheiten, die mittels der Ökokontomaßnah-
me „Hasselmühle / Leuck“ ausgeglichen werden. 
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9. ANHANG  
9.1 Fotodokumentation 
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Foto 1: Schrägluftbild des Plangebiets 
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Foto 2: Sonstige Grünfläche 

 

Blick von Kaimauer auf potenzielles Reptilienhabitat der Sonstigen Grünfläche (Nr. 3.5.3), Blickrichtung Westen 



  Natur- und Artenschutz, Merzig, Bruchwies 

03.05.2017 22 

Foto 3: Verladebereich, Anlandestelle 

 

Blick auf Verladebereich, Blickrichtung Westen, rechter Bildrand: die Saar 
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Foto 4: Materialablagerungen, Haufwerke 

 

Blick auf Schotter- und Materialablagerungen, Haufwerke, Blickrichtung Osten 
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Foto 5: Entwässerungsmulde „In der Bruchwiese“ 

 

Blick auf Entwässerungsmulde südlich der Straße „In der Bruchwiese“, Blickrichtung Westen 
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Foto 6: Einzelbaum 

 

Blick auf markanten Einzelbaum an der Straße „In der Bruchwiese“, Blickrichtung Süden, rechter Bild-
rand: Weg zur Saar 
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9.2 Ökokontomaßnahme Hasselmühle / Leuck 
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1. EINFÜHRUNG 

1.1 DIE ÖKOKONTO-REGELUNG 

Mit der Einführung des Öko kontos durch den "Erlass zur Einführung des Ökokontos 

im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" vom 19. Dezember 1997 

entstand im Saarland ein fiächenbezogenes Funktions- und Wertekonto. Im Rahmen 

der gesetzlich vorgeschriebenen Abfolge der Eingriffsbehandlung schafft der Erlass 

die Möglichkeit, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfiege ohne 

konkreten Bezug zu einem Eingriffsvorhaben durchzuführen und auf einem Ökokonto 

gutzuschreiben. Bei einem späteren Eingriff besteht dann entsprechend den Regelun

gen des Öko konto-Erlasses die Möglichkeit, diese Maßnahmen als Kompensations

maßnahmen anerkennen und vom Ökokonto abbuchen zu lassen. 

Maßnahmen, die für ein Ökokonto im Rahmen der Eingriffsbehandlung nach den §§ 
10-13 SNG umgesetzt werden sollen, sind mittels eines entsprechenden Landschafts

pfiegerischen Begleitplanes darzustellen. 

1.2 AUFGABEN UNO ZIELSTELLUNG 

Die Ökofiächen Management gGmbH ist im Bereich der Hasselmühle (Gemarkungen 

Faha, Flur 13, 14, 15 und Orscholz, Flur 1) im Besitz von insgesamt 9 Parzellen. Für 

diese Flächen wird durch die vorliegende Planung ein Konzept zur Aufwertung im na

turschutzfachlichen Sinne erarbeitet, um die Aufnahme in das Ökokonto im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vom 19.12.1997 zu ermöglichen. 

Das Büro für Ökologie und Planung, Dr. Maas, wurde von der Naturland Ökofiächen

Management gGmbH mit der Erarbeitung des vorliegenden Landschaftspfiegerischen 

Begleitplanes als Grundlage für die Aufnahme der Flächen in das Ökokonto beauf

tragt. 

ltIaßnal"ne im Rahmen der IJkokonlo-RegeJung: "Hasse/miihfeILeuk" 

Dr. MQas, Büro jür Ökologie und Planung, 667>10 Saarlouis 
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1.3 GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

1.3.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

Gesetzliche Grundlage für die vorliegende Planung sind: 

• Das Saarländische Naturschutzgesetz (SNG) vom 19. März 1993, insbesonde

re der dritte Abschnitt (§ 10 - 12), in dem die Eingriffe in Natur und Landschaft 

definiert, die Unzulässigkeit und der Ausgleich von Eingriffen sowie die Verfah

rensweise bei Eingriffen im allgemeinen beschrieben werden . Des weiteren die 

.VelWaltungsanweisung zum Schutz bestimmter Biotope nach § 25 SNG" vom 

17. Juli 2001, die die Flächenuntergrenzen für die geschützten Biotope festlegt. 

• Das Saarländische Wassergesetz (SWG) in der Novellierung von 1998, insbe

sondere der vierte Teil, in dem in § 56 der Umfang der Unterhaltung, die Pflege 

und Entwicklung des Gewässers bzw. die Gewässerrandstreifen behandelt 

werden. 

• Richtlinie 92143/EWG des Rates vom Mai 1992 (Fauna-Flora-Habitat·Richtiinie) 

1.3.2 KARTEN GRUNDLAGEN 

Folgende Karten standen als Grundlage für die Planung zur Verfügung: 

• Topographische Karten 1 :25.000, Blatt 6404 Kirf und 6405 Freudenburg 
• Bodenübersichtskarte des Saarlandes M 1:100.000 (BÜK 100) 
• Quartärkarte des Saarlandes M 1: 1 00.000 

1.3.3. SONSTIGE PLANUNGSGRUNDLAGEN 

Über die gesetzlichen Grundlagen hinaus gibt es weitere Programme und übergeord

nete Planungen, die im Rahmen des vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleit

planes berücksichtigt werden: 

• Landesentwicklungsplan Umwelt (LEP Umwelt 2004) 
• Biotopkartierung Saarland 11 (1988 - 1992) 
• Arten- und Biotopschutzprogramm des Saarland es (ABSP, 1997) 
• Leitfaden Eingriffsbewertung des LfU vom November 2001 

MQßnahm~ im Rahm~n der OkokorrtrJ-Regdung: "HIlSIit!/müll/e/Leuk" 
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2 . DER UNTERSUCHUNGSRAUM 

2.1 LAGE 

Der insgesamt 4,13 ha große Planungsraum liegt in der Leukbachaue östlich der Orts

lage Kesslingen im Bereich der Hasselmühle. Maßgebliche Topographische Karten 

1 :25.000 sind die Messtischblätter 6404 Kirf und 6405 Freudenburg. Naturräumlich 

gehört der Planungsraum zum Mosel-Saar-Gau (260.0), einer Muschelkalklandschaft 

im nordwestlichen Teil des Saarlandes. Die Landschafts- und Nutzungsstruktur auf 

den Gemarkungen Oberleuken/Keßlingen und Faha ist sehr homogen bzw. monoton. 

Es dominieren großflächige und vor allem strukturarme, intensiv genutzte Ackerschlä

ge und Viehweiden, die im Sinne des Naturschutzes als Defizitraum einzustufen sind . 

2.2 BETROFFENE PARZelLEN 

Von der Maßnahme sind folgende Parzellen betroffen: 

Gemarkung Flur Parzelle Fläche arl derzeitiae Nutzuna 
Faha 15 3. ? Grünland brach) 

Faha 15 38 ? Grünland brach) 

Faha 14 2. 26,0 Grünland 
Faha 14 28 62,9 Griinland 
Faha 14 27 15,7 Grünland 
Faha 14 26 38,10 Grünland 

Faha 14 2Z 93,2 Grünland 

Faha 13 50 78.2 Grünland 
Orscholz 1 2946126 14,23 Grünland 

7-f<.{Z 

2.3 RAUMPLANERISCHE VORGABEN FÜR DEN UNTERSUCHUNGSRAUM 

LANDESENTWICKLUNGSPLAN UMWELT 

Der Landesentwicklungsplan Umwelt vom 13. Juli 2004 legt den Planungsraum als 

Vorranggebiet für Naturschutz -VN- fest. Die Grenze des Vorranggebietes entspricht 

dem NATURA 2000 - Gebiet (siehe unten). 

Vorranggebiete bezeichnen bestimmte Funktionen und legen einen Schutz- und Nut

zungsvorrang fest. Sie führen nicht zu Ausschlusswirkungen an anderer Stelle, es sei 

denn, es wird im besonderen darauf hingewiesen. Vorranggebiete für Naturschutz 

dienen der Sicherung der überörtlichen Belange des Naturschutzes und der Land

schaftspfiege. Ein Ziel der Vorranggebiete für Naturschutz ist die Sicherung und die 

Maßnahme im Rahmen der Okokollto-Regelung: .. Hasselmühle/Uuku 
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Entwicklung des Naturhaushaltes im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Ökosys

teme in ihrer typischen Struktur und Vielfalt. 

Durch die geplante Maßnahme wird die Struktur und Vielfalt des Naturhaushaltes er

höht und nachhaltig gestärkt, so dass sie als konkrete Umsetzung der Intensionen des 

LEPI Umwelt betrachtet werden kann. 

2.4 SCHUTZGEBIETE BZW. SCHUTZWOROIGE BIOTOPE 

SCHUTZGEBIETE (§ 17-20 SNG) 

Das Leukbachtal im Bereich der Hasselmühle und damit der gesamte Planungsraum 

ist Teil eines großen LandsChaftsschutzgebietes, das die gesamte Landschaft zwi

schen den Ortschaften Orscholz und Faha umfasst. Das Leukbachtal bildet den bioti

schen Kem dieses Schutzgebietes. 

Südlich an den Planungsraum schließt sich das Naturschutzgebiet .Naturwaldzelle 

Bärenfels" an (s. Abb. 1). 

GESCHÜTZTE BIOTOPE NACH § 25 ABS. 2 SNG 

Die Leuk mit ihren zahlreichen Wasserpflanzen und ihrer natürlichen Gewässerdyna

mik stellt einen geSChützten Biotoptyp im Sinne des Paragraphen 25 SNG dar. Auch 

die im Ostteil des Planungsraumes kartierten Feuchtbrachen (vgl. Plan 1) sind durch § 

25 SNG geschützt. Da kein Eingriff bzw. keine nachhaltige Beeinträchtigung der ge

schützten Biotope erfolgt, ist kein Antrag auf Ausnahmegenehmigung erforderlich. 

BIOTOPKARTIERUNG SAARLAND 11 

Die Kartierung .besonders schutzwürdiger Biotope des Saarlandes" (Biotopkartierung 

I u. 11) weist im Planungsraum die Biotope 6405/009 und 6405/010 als schutzwürdige 

Flächen aus (Kartierungsdatum: 27.05.1991). 

Biotop 64050009: 

.. Flache Wiesenaue; Oberwiegend sehr artenarm (Alopecurus pratensis u. Bromus hordeaceus vorherr· 
schend); die letzten Reste eines Schlangenknöterich·Aspektes werden derzeit gerade mit Herbiziden 
bekampft; Leukbach praktisch ohne Gehälzsaum und nur mit meterbreitem Saum aus Feuchtvegetati· 
on bzw. Brennnesseln; an einer Stelle kleine Hochstaudenflur mit Blasen- und Sumpfseggenried; Bio
top auf diese Bereiche und den Bachlauf selbst reduziert'" 

MlljnaJrme. /". Rahmen der l>kokonto-Regdung: "Rassd",ühldLeuk" 
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Schutz· und Pflegemaßnahmen: 

Wiesennutzung sichern 
keine DOngung 
keine weitere Entwässerung 

Biotop 64050010: 

.Baumhecken am Rand der LeukbachaueM 

Schutz- und Pflegemaßnahmen: 

Sukzessionsfläche 

5 

SAARLÄNDISCHES ARTEN- UND BIOTOPSCHUTZPROGRAMM 

Die Bestands- und Bewertungskarte des Arten- und Biotopschutzprogrammes (s. Abb. 

1) weist im betroffenen Landschaftsausschnitt die Talaue des Leukbachs als Kernzo

ne des Arten- und Biotopschutzes aus (Fläche 6405-005). Nach der Ziel- und Maß

nahmenkarte soH im Planungsraum ein naturnaher Auenabschnitt erhalten bzw. wie
derentwickelt werden. 

Die Fläche wird als "überörtlich bedeutsam" eingestuft. Angaben zur biotischen Aus

stattung werden keine gemacht. 

Es ergeben sich weder aus der Biotopkartierung noch aus dem Arten- und Biotop

schutzprogramm Sachverhalte, die gegen die geplante Maßnahme sprechen würden. 

FFH-RICHTLINIE CER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 

Der Planungsraum repräsentiert den mittleren Teil eines recht großen NATURA 2000 -

Gebietes, das die Felsen im Staatsforst westlich Orscholz (auch als Naturschutzgebiet 

ausgewiesen) sowie die eigentliche Leukbachschlucht, die sich im Osten an den Pla

nungsraum anschließt ("Leuktal, Krautfelsen u. Bärenfels bei Orscholz", landesinterne 

Nr. 96), umfasst. 

Nach Anhang I der FFH-Richtlinie werden folgende schutzwürdige Lebensraumlypen 

im Gebiet unterschieden, wobei die Typen 6510 "Magere Flachland-Mähwiesen" und 

6431 "Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan" durch die vorliegende Planung 

direkt betroffen sind bzw. bei der Zielplanung berücksichtigt werden müssen: 

Maßnahme im Rahmen der Ökokonfo-Rq:eJung: .. Hass~mühIULLuk'" 
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Code FFH Biotoptyp 

3150 
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopo-
tamions oder Hvdrocharitions 

3260 natumahes, kalkarmes Epi.' Melarhilhral 

4030 Felsbandheide 

6431 Feuchte Hochstaudenßuren, planar bis montan 

6510 
Magere Rachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sangui-
sorba officinalisl 

815D natürliche Schutthalde aus Silikalgestein 

9110 bodensaurer Buchenwald der planaren Stufe 

Des weiteren werden für das Gesamtgebiet folgende Arten angegeben: 

Cottus gobio [Groppe] 2003 

Lycaena dispar [Großer Feuerfalter) 2003 

Austropotamobius torrentium [Steinkrebs] 2003 

Hierbei ist der Große Feuerfalter durch die Planung direkt tangiert, da er in offenen 

Talauen lebt und die geplanten Maßnahmen in jedem Fall die Habitatstruktur seines 

Lebensraumes verändern werden. Groppe und Steinkrebs werden dagegen indirekt in 

jedem Fall von den Maßnahmen profitieren, da eine Extensivierung der Talaue zu ei

ner Verbesserung der Wasserqualität führen wird. 

Da die Maßnahme auf die Wiederherstellung naturnaher Verhältnisse im Planungs

raum abzielt, ist keine vertiefende FFH-Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich. 

- Besondere Schutzmaßnahmen zur Sicherung der Lebensraumtypen bzw. Arten sowie 

der Erhaltungs- und Entwicklungsziele sind nicht notwendig. 

MaßnaJu/ft! im Rahmen der Ökokonto-RegelulIg: ,.Ha$.fe/miihlt:ILeuk" 
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3. BESTANDSBESCHREIBUNG 

3.1 LAGE UND NATURRAUM 

Maßgebliche Topographische Karten 1 :25.000 sind die Messtischblätter 6404 Kir! und 

6405 Freudenburg. Die Grenze zwischen den Ortsteilen Faha und Orscholz verläuft 

im Leukbach. Damit liegt eine der 9 betroffenen Parzellen in der Gemarkung Orscholz, 

die übrigen in der Gemarkung Faha. 

Der insgesamt 4,13 ha große Planungsraum liegt in der Leukbachaue östlich der Orts

lage Kesslingen im Bereich der Hasselmühle. Die Landschafts- und Nutzungsstruktur 

auf den Gemarkungen Oberleuken/Keßlingen und Faha ist sehr homogen bzw. mono

ton. Es dominieren großflächige und vor allem strukturarme, intensiv genutzte Acker

schläge und Viehweiden, die im Sinne des Naturschutzes als Defizitraum einzustufen 

sind. In Richtung Orscholz dominieren Wälder. 

Der Planungsraum liegt im Naturraum 260.0 Saar-Mosel-Gau. Das unmittelbar südlich 

angrenzende Waldgebiet .Bärenfels/Großwald/Dinscheid" zählt jedoch bereils zum 

Naturraum 246,0 Saar-Ruwer-Hunsrück. Der Saar-Mosel-Gau gehört zu den klima

tisch begünstigten Naturräumen im Saarland. Der Naturraum ist in seiner Gesamtheit 

durch die Mosel und die von ihr im Laufe ihrer morphologischen Entwicklung geschaf

fenen Terrassenflächen geprägt und lässt sich in drei Teilräume gliedern: lehmüber

deckte Hochflächen, Hang zum Moseltal mit sanft geneigten Terrassenflächen und 

Talraum der Mosel mit der Unteren Niederterrasse und der rezenten Aue. 

Die Hochfläche ist in wesentlichen Teilen intensiv landwirtschaftlich genutzt und an 

naturnahen Landschaftselementen stank verarmt. Sie gehört zu den am stänksten 

ausgeräumten Landschaften im Saarland. Insbesondere die Hochflächen, auf denen 

auch der Planungsraum gelegen ist, werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Insge

samt herrscht Ackerbau vor. Die flachen, fast ebenen Talauen werden in der Regel als 

DauelWeiden genutzt. Reine Mähwiesen sind sehr selten. Insgesamt winken die Hoch

flächen durch das Fehlen von Strukturelementen und das flache Relief ausgespro

chen ausgeräumt. Die in den anderen Kalkgebieten des Saarlandes hervorragend 

ausgeprägten Lebensräume sucht man auf den Hochflächen des Saar-Mosel-Gau's 

vergebens. 

Auf dem Muschelkalk entwickeln sich vor allem schwere Mergel- und steinige Kalkbä

den, die überwiegend inlensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Dies hat vor allem 

!tIQjnah",e im Rllhme" der {)kokont~Rqdu,.g: .. lJrJSst!lmüh/~uk" 
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auf den Hochflächen eine stark ausgeräumte, monotone Landschaft ohne Struktur

elemente zur Folge, in der es mit Ausnahme einzelner inseiförmiger Wälder kaum 

schützenswerte Biotope gibt. 

Die Zuordnung der Leukbachaue zum Naturraum Saar-Mosel-Gau erscheint fachlich 

nicht zufriedenstellend, da vegetationstypologisch mehr Gemeinsamkeiten zum süd

lich unmittelbar angrenzenden Naturraum Saar-Ruwer-Hunsrück bestehen, soweit 

man das aus den nivellierten Grünlandgesellschaften des . Gebietes noch ableiten 

kann. 

3.2 ARTEN UND BIOTOPE 

3.2.1 ÜBERSICHT ÜBER DIE BIOTOPTYPEN 

Insgesamt lassen sich folgende Biotoptypen im Planungsraum und unmittelbar an

grenzend unterscheiden: 
(BENENNUNG DER ERFASSUNGSElNHEITEN UNO NUMMERIERUNG NACH DEM "LEITFADEN E INGRJFfSBEWERTUNG" 
(DER MINJSTER FOR UM'NELTOES 8MRL.ANoes 2001): 

sonstiges Gebüsch 1.8.3 
Wiese frischer Standorte 2.2.14.2 
Wiesenbrache frischer Standorte 2.7.2.2.2 
Bach" 4.2 
oligo~ mesotrophe Hochslaudenflur 4.13.1 

(0' der Bach reprasentiert die bachseitige Grenze des Planungsraumes. der die linke Talhälfte umfasst, auch wenn 
er durch Laufveranderungen heule nicht mehr exakt In der ursprOnglichen Bachparzelle verläuft, sondem stellen
weise die hier betroffenen Parzellen schneidet) 

3.2.2 VEGETATION UND FLORA 

Die Talbereiche vor der Hasselmühle (Parzelle 38, 39) sind brachgefallen und werden 

heute von einer Wiesenbrache, die bereits in eine Brennesselflur übergeht, einge

nommen. Neben der Großen Brennessei (Urtica dioica) sind noch Kleb-Labkraut (Ga

lium aparine) und Stechender Hohlzahn (Galeopsis tetrahit) dominant. Direkt am Bo

den kriecht die Gundelrebe (Glechoma hederacea). Die relativ trockenen Standortver

hältnisse werden sicherlich durch einen regulierbaren Graben mitverursacht, der die 

Mühle mit Wasser versorgt (bzw. früher versorgt hat). Zum Kartierzeitpunkt (Anfang 

Maßnahme im RQhmUl der IJkokontf1-Rl!1Jdung: ,.HasselmühldLeuk" 
Dr. MflflS, Bürofür IJkologie und Planung, 66740 Saflrlouis 



9 

August 2005) war er trocken, fehlender Bewuchs mit Feuchtezeigern zeigt allerdings, 

dass er wohl die meiste Zeit im Jahr trocken liegt. 

Die Parzellen 29, 28 und 27 des Planungsraumes repräsentieren das Zentrum der 

Leukbachaue (Olterwies) im Planungsabschnitt und besitzen aufgrund der geomor

phologischen Situation (große Talweitung, sehr geringes Gefälle) das höchste Poten

zial für die Entwicklung von feuchteliebenden Wiesengesellschaften. Aktuell dominiert 

jedoch eine artenarme Intensivwiese ohne Nässezeiger. Dominant sind das Wollige 

Honiggras (Ho/cus /analus), Löwenzahn (Taraxacum officinalis) und Deutsches Wei

delgras (Lolium perenne). Das reichliche Vorkommen von Breitblättrigem Ampfer 

(Rumex obtusifolius) deutet auf regelmäßige Düngung mit organischem Stickstoff 

(Gülle) hin. 

Das biotische Potenzial der Talaue bei Extensivnutzung und den heutigen Feuchte

verhältnissen ist an einer einzelnen, noch extensiv genutzten Parzelle west!. der Par

zelle 2046/26 abzulesen: Dort dominieren Schlangenknöterich (Polygonum bistorta) 

und Kahler Frauenmantel (A/chemilla glabra). Wasser-Knöterich (Polygonum amphibi

um) und Kohl-Distel (Cirsium oleraceum) sind subdominant vertreten (siehe Titelfo

tos). 

In Parzelle 26 trifft der Bach auf einen kleinen, ins Tal hineinragenden Felsvorsprung 

und wird dadurch zur rechten Talseite hin abgelenkt. Hierdurch liegen die Wiesen auf 

der linken Talseite etwas höher und sind entsprechend trockener ausgebildet (Loh

wies, Parzelle 22 u. 50). Danach beginnt der anfangs noch sanfte, aber bald steiler 

werdende Abstieg des Baches in die Leukbachschlucht. 

Aufgrund der intensiven Nutzung ist die Ausstattung der Flächen des Planungsraumes 
mit Pflanzen als extrem defizitär einzustufen. Nur wenige Ubiquisten können unter den 

herrschenden Rahmenbedingungen überleben. 

3.2.3 FAUNA 

Der faunistische Gesamtartenbestand eines Biotops wird durch die qualitative und 

quantitative Ausstattung mit Kleinstrukturen und ihrer räumlichen Anordnung innerhalb 

des Biotops bestimmt. 

Der überwiegende Teil der Fauna ist also nicht an die Artenzusammensetzung der 

Pflanzengesellschaft sondern an ihre Struktur gebunden. Die Struktur beeinflusst qua-

Maßnahme im Rahmen der IJkokonto-RegeJung: nHassdmühle/Leuk" 
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litativ die Habitate und damit die Menge ökologischer Nischen. Faunistisch bedeuten

de Lebensräume zeichnen sich in der Regel durch eine hohe Strukturvielfalt aus. Viele 

Tierarten verbringen zudem nicht ihren gesamten Lebenszyklus in ein und dem sei ben 

Biotop sondern sind auf ein Mosaik von miteinander vernetzten Biotopen angewiesen. 

Da genutztes Grünland im Planungsraum der vorherrschende Lebensraumtyp ist, wur

de stellvertretend für die Gesamtfauna die Heuschreckenfauna näher untersucht (de

taillierte Artenlisten mit relativen Bestandsgrößen im Anhang). 

Von großklimatischen oder naturräumlichen Besonderheiten abgesehen, wird die 

Heuschreckenbesiedlung von Agrar-Ökosystemen im wesentlichen von zwei Grund

faktoren beeinflusst: 

• natürliche Standorteigenschaften (v.a. Bodensubstrat, Trophie- und Feuch
tegrad) 

• Nutzungsintensität (z.B. Düngung, Mahdhäufigkeit, Begleitstruktur-Angebot) 

In unserer Kulturlandschaft sind die natürlichen Standorteigenschaften vielfach von 

der Nutzungsintensität überlagert, wobei in der Regel mit zunehmender Nutzungsin

tensität eine allmähliche Artenverarmung einhergeht. Die verbleibenden Arten können 

in vie len Fällen dann jedoch hohe Bestandsdichten erreichen. Entscheidenden Ein

fluss haben dabei Maßnahmen zur Regulierung des Wasserhaushaltes, Düngung und 

Mahd sowie der oft mit der hohen Nutzungsintensität verbundene Mangel an Begleit

strukturen und Ausweichflächen (.große Schläge" anstelle kleinparzellierter Nut

zungsmosaike). 

Der Planungsraum ist durch folgende Faktoren geprägt, die direkt Einfluss auf die 

Ausbildung der Heuschreckenfauna haben: 

• überwiegend frische, kleinnächig auch feuchte bis nasse Standorte 
• verinselte Lage der Extensiv-Grünländer und Brachen inmitten großer 

Ackerftächen und Intensiv-Rinderweiden 
• intensive Nutzung des Grünlandes allgemein 
• geringer Anteil von Sonderstrukturen und Sonderstandorten 

Demzufolge wäre eigentlich aufgrund der Biotopstruktur und Biotopqualität eine defizi

täre Artenausstattung im Planungsraum zu erwarten. 

Maßnahme im Rahmen der Ökokonlo--Regel"ng: .. HasselmühlefLeuk" 
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Im Planungsraum konnten jedoch folgende 11 Heuschreckenarten nachgewiesen 

werden. 

• Chorthippus a/bomargina/us (Weißrandiger Grashüpfer) 
• Chorthippus biguttu/us (Nachtigall-Grashüpfer) 
• Chorthippus dorsatus (Wiesen-Grashüpfer) 
• Chorthippus paral/elus (Gemeiner Grashüpfer) 
• Chrysochraon dispar (Große Goldschrecke) 
• Conocepha/us disc%r (Langflügelige Schwertschrecke) 
• Me/riop/era roeseli (Roesels Beißschrecke) 
• Omoces/us viridu/us (Bunter Grashüpfer) 
• Pholidoptera griseoap/era (Gemeine Strauchschrecke) 
• S/e/hophyma grossum (Sumpfschrecke) 
• Tettigonia viridissima (Grünes Heupferd) 

Damit sind die meisten Heuschreckenarten, die man im Saarland in einer Wiese fin

den kann, im Planungsraum vorhanden. 

Überraschend ist das Vorkommen der Sumpfschrecke und insbesondere die hohe 

Besiedlungsdichte in der gesamten Leukbachaue, da diese Art als Zeiger tür extensiv 

genutztes, nasses Grünland gilt. Nach neueren Beobachtungen sind ihre Habitatan

sprüche jedoch ausgesprochen diffizil, so dass sie gelegentlich auch in deutlich inten

siver genutzten und weniger feuchten Wiesen größere Bestände aufbauen kann. 

Im Bereich der Gräben und am Bachufer kommt mit der Langflügeligen Schwertschre

cke (Conocepha/us disc%r) eine weitere Art feuchter Standorte vor. Daneben werden 

die Hochstauden von kommunen Arten wie der Großen Goldschrecke (Chrysochraon 

dispar) und dem Grünen Heupferd (Tettigonia viridissima) besiedelt. 

Seltene und gefährdete Heuschreckenarten der Roten Liste, in Frage käme für die 

Talaue nur der Sumpf-Grashüpfer (Chorthippus montanus), konnten im Planungsraum 

nicht nachgewiesen werden. 

3.3 GEOLOGIE UND BODEN 

Die in der vorliegenden Planung berücksichtigten Flächen liegen auf einer Höhe von 

ca. 320 m Ü. NN. Nördlich des Leukbachs stehen die triadischen Schichlstufen, be

ginnend mit dem Mittleren Buntsandstein an. Die Hänge steigen hier sanft zur Vereb

nungsfläche des Muschelkalks (ca. 350 m ü. NN) an. Die rechte Talseite verzeichnet 

dagegen einen raschen Anstieg von 320 m auf ca. 410 m ü.NN. Die Kuppen sind als 

Maßnahme im Rahmen drr lJlwkonto-Rrge/ung: .,FlassdmühfdLruk" 
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Felsformationen ausgebildet. Diese dicht benachbarte Höhenlage von 400 m ü. NN 

erklärt auch die submontane Tönung der Vegetation im Leukbachtal. Der gesamte 

südliche Bereich ist gekennzeichnet durch die metamorphen Gesteine des Unter

Devon. Es handelt sich hier um den sog. Taunusquarzit, der in SW-NO streichenden 

Zügen den markanten Höhennücken des Hunsnücks bildet. Der Quarzitnücken taucht 

in seinem Streichen nach SW hin ab und bildet zwischen Orscholz und Büschdorf-Eft

Hellendorf nur noch inselhaft verteilte Hochschollen. Das Leukbachtal, eingebettet 

zwischen Mittlerem Buntsandstein und Taunusquarzit, kennzeichnet sich durch holo

zäne Talaue-Ablagerungen. Die Sedimente weisen, bedingt durch Quellgebiet und 

Zuflüsse des Leukbachs aus dem Muschelkalk, eine Bodenartenschichtung von leh

migem Schluff bis schluffigem Lehm über schluffigem bis tonigem Lehm auf, zeigen 

im Planungsraum aber eine deutlich sandiger werdende Komponente. 

Die Bodenübersichtskarte des Saarlandes spricht die Böden der Leukbachaue ent

sprechend als Gley bzw. Kolluvisol-Gley an, im Oberlauf aus zunächst vorwiegend 

carbonathaitigen, schluffig-Iehmigen Abschwemmmassen und Bachsedimenten und 

im unmittelbaren Planungsraum aus vOlWiegend sandigen, örtlich lehmigen bzw. 

geröllfOhrenden Substraten. 

3.4 WASSERHAUSHALT 

Im Talgrund des Planungsraumes mäandriert der Leukbach mit geringem Gefälle in

nerhalb seines selbst geschaffenen Muldentals. Trotz optimaler Geländemorphologie 

(flache, weitläufige Tälchen mit minimaler Geländeneigung) und des zur Vernässung 

neigenden Bodens ist im weiteren Planungsraum kein Feuchtgnünland ausgebildet. 

Ursache hierfür sind umfangreiche Drainagemaßnahmen, die in jüngerer Vergangen

heit zur Optimierung der Gnünlandstandorte durchgeführt wurden. Durch Trockenle

gung der bachnahen Parzellen und intensive Düngung (Gülle) aller GrGnlandparzellen 

wurden umfangreiche Ertragssteigerungen angestrebt. Auf Höhe der Hasselmühle ist 

zudem ein regulierbarer MGhlengraben vorhanden, der die Leuk anzapft und die Müh

le mit Wasser versorgt. Das daraus resultierende Defizit an Wasserangebot ist für die 
relativ trockenen Standortverhältnisse der Leukbachaue verantwortlich. 

Erwähnenswerte Grundwassererneuerung findet im Planungs raum nicht statt. Die 

Grundwasseremeuerung oder das Grundwasserdargebot geht auf die Versickerungs

rate von Niederschlägen zunück und hängt im wesentlichen von der Durchlässigkeit 

der Schichten ab. Das Quellgebiet des Leukbachs und seiner Zuflüsse liegt jeweils im 

Maßnahme im Rahmen de.r 6kokonft1-Rqe./ung: .. HassdmiihldLeuk" 
Dr. Moas, BIiTO fiir lJkologie und Pfanurrg , 66740 Soarlouis 
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meist recht wasserdichten Muschelkalk. Der Mittlere Buntsandstein als Hauptgrund

wasserleiter steht nördlich des Planungsraumes zwar an, spielt aber aufgrund der ab

soluten Höhenlage zur Leukbachaue im Planungsraum insgesamt keine Rolle. Einen 

Vorfluterstatus erhält die Leuk erst mit Eintritt in die Waldparzelle "Leukwald", wo es 

zu Quellaustritten kommt und erste Brunnen gefasst sind. 

3.5 LANDSCHAFTSBILD UNO ERHOLUNG 

Die landschaftliche Schönheit eines Gebietes beruht u.a. auf der Vielfalt der Lebens

räume und deren Eigenart. Im Planungsraum zeigl sich ein Wechselspiel zwischen 

einem offenen Bachtal, Wiesen, Brachen und eingestreuten GebÜschen. Im Süden 

und Osten stockt auf Taunusquarzit eine größere zusammenhängende Waldfläche. 

Aber auch nördlich des Planungsraumes sind Waldstandorte vorhanden, die aber zu

gunsten der daran anschließenden intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen zurück

treten. Insbesondere das Umfeld des Planungsraumes kann als "monoton" bezeichnet 

werden. Ortschaften und kleine Waldinseln, manchmal auch alte, einzeln stehende 

Baumsolitäre (Birnbäume) sind oft die einzigen Fixpunkte an denen der umherschwei

fende Blick verweilen kann. Der Planungsraum weist aufgrund des angrenzenden 

Waldgebietes und des landschaftsbildprägenden frei mäandrierenden Fließgewässers 

eine deutlich höhere Eignung zur Naherholung auf als der übrige Naturraum. 

Wege und Flächen sind tür aktive Freizeitnutzung im Planungsraum ausreichend vor

handen, wobei zwischen Wald- und Feldwegen in unmittelbarer Umgebung unter

schieden werden kann. Neben zahlreichen unbefestigten Erdwegen innerhalb der 

Aue, besteht auch eine versiegelte Zuwegung zur Hasselmühle. 

Durch die Umsetzung der Zielvorgaben wie Extensivgrünland, Feuchtbrachen und 

Erhöhung der Eigendynamik des Bachs kommt es zu einer Anreicherung des Land

schaftsbildes mit einer Steigerung der Attraktivität für die Erholungsnutzung. 

3.6 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 

Vegetation: Vorherrschende Vegetation ist Grünland. Die WiesenlWeiden besitzen 

zwar aufgrund der standörtlichen Bedingungen gute Voraussetzungen für die Ausbil

dung naturraumtypischer Wiesengesellschaften, aktuell fehlen jedoch die Charakterar

ten nahezu vollständig. Die im Planungsraum vorhandenen Biotoptypen sind somit 

derzeit für den Arten- und Biotopschutz von geringer Bedeutung. 

Maßnahme im Rahmor du (}kokonlo-R~dung: wllasseJmiillldLeuk" 
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Flora: Seltene und gefährdete Pflanzenarten, die sich aufgrund besonderer Empfind

lichkeit nicht oder nur schwer regenerieren würden, sind im gesamten Planungsraum 

nicht vorhanden. 

Fauna: Aufgrund der floristischen und standörtlichen Ausprägung der Biotoptypen im 

Planungsraum sind auch keine Populationen seltener und gefährdeter Tierarten vor

handen. Die Heuschreckenfauna ist insgesamt überdurchschnittlich ausgebildet. 

4. ZIELE UNO MAßNAHMEN 

4.1 FORMULIERUNG EINES LEITBILDES 

Die Formulierung eines Leitbildes für den Planungsraum muss sich grundsätzlich an 

folgenden Vorgaben orientieren: 

• den Festlegungen der Schutzgebietsverordnungen 

• den Vorgaben sonstiger überörtlicher Planungen und Programme für die Land
schaftsentwicklung 

• den standörtlichen und naturräumlichen Gegebenheiten 

Das ABSP als übergeordnetes Programm fordert für den Planungsraum die Entwick

lung einer naturnahen Bachaue mit Extensivgrünland und Feuchtbrachen sowie einem 

eigendynamischen Bachlau!. 

Auch die anderen wichtigen, naturschutzfachlichen Gutachten (z.8. Biotopkartierung 

Saarland 11) zeigen auf, dass es in den Bachauen des Naturraumes praktisch kein ty

pisCh ausgebildetes Nassgrünland, weder extensiv genutzte Wiesen noch Naßbra

chen, in nennenswertem Umfang (mehr) gibt. 

Da diese Planungen und Gutachten also lediglich den groben Rahmen vorgeben, 

können die konkretisierten Entwicklungsziele somit vorrangig aus dem vorhandenen 

Standortpotential, den Defiziten in der Umgebung und den Zielen für das bestehende 

FFH-Gebiet abgeleitet werden. 

Maßnahme im Rahmen der Ökokolllo-RegeJung: "HasselmühldLeuk" 
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Konkret bedeutet dies die mögliche Entwicklung von: 

• Extensiv-Grünland 
• Feuchtbrachen entlang des Fließgewässers 
• Entwicklung von Auwald 

Diese Lebensraumtypen sind im Bereich Oberleuken, Kesslingen und Faha defizitär 

ausgebildet. Feuchte Hochstaudenfturen fehlen nahezu vollständig, ebenso Extensiv

Wiesen. Das vorhandene Grünland wird zum Großteil als RindeIWeide (intensiv) ge

nutzt. Auwälder (Quell-Erlen-Eschenwald, bach begleitender Erlen-Eschenwald, Erlen

Bruchwald) machen nur 1,6 % der schutzwürdigen Biotopftäche des Naturraumes aus. 

Die Schutzziele des FFH-Gebietes, zu dem der Planungsraum gehört, helfen bei der 

Entscheidung .genutztes Grünland - brachliegendes Grünland" auch nicht weiter, da 

die Anwendung der offiziellen Bewertungskriterien des LUA's fOr den FFH

Lebensraumtyp 6510 "Magere Flachland-Mähwiese" zeigt, dass es sich bei den Grün

landgesellschaften des Planungsraumes nicht um den zu schützenden Typ 6510 han

delt, da weder die erforderliche Anzahl von Kenn- und Trennarten, noch die notwendi

ge Anzahl von lebensraumtypischen Arten vorhanden ist, um wenigsten den Erhal

tungszustand "mittel bis schlechr anzunehmen. Damit ergibt sich aber aus der FFH

Verordnung kein zwingender Grund, das aktuelle Verhältnis der Nutzungstypen fest

zuschreiben. Andererseits wäre es natürlich im Sinne der FFH-Regelung in vorliegen

der naturschutzfachlicher Planung gerade diesen Wiesentyp zu entwickeln. 

Somit sollte die Planung eine sinnvolle Lösung für das zukünftige Ver

hältnis von genutztem Extensivgrünland und Feuchtbrachen aufzeigen. 

4.2 AUFZEIGEN UNO BEGRÜNDUNG DES SOLL-ZUSTANDES 

Es verbleibt für den Planungsraum als realistisches Ziel die Entwicklung naturraumty

pischer und artenreicher Grünland-Lebensgemeinschaften und ihrer Sukzessionssta

dien (gleichzeitig FFH-Lebensraumtypen) sowie die Entwicklung von Auwald. Auf

grund von charakteristisch ausgeprägten Restflächen in der angrenzenden Talaue, 

kann der Zieltyp des Extensiv-Grünlandes näher präzisiert werden. Es ist davon aus

zugehen, das bei Extensivierung der Nutzung sich nicht nur unspezifisches "Grünland 

frischer bis feuchter Standorte" in guter Ausprägung einstellen wird, san dem charakte

ristisch ausgebildetes Grünland vom Typ der "submontanen MagelWiese". 

MQßnQ""'~ im Rahmen de.r 6kokonlo-Rq:e./ung: .. Hassdmühl~uuk" 
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4.3 MASSNAHMENKONZEPT 

4 . 3.1 EXTENSIVE GRÜNLANDNUTZUNG 

Um Grünlandgesellschaften mit dem angestrebten naturschutzfachlichen Wert zu 

entwickeln und zu erhalten, ist in Zukunft eine extensive Nutzung mit Einhaltung fol

gender Bewirtschaftungsrichtlinien erforderlich: 

- ein- bis zweimalige Mahd im Jahr 
- 1. Schnitt Mitte Juni 
- max. Stickstoffdüngung: 20 kg N/ha, keine Gülle 
- (5-jährige Extensivierungsphase ohne Stickstoffdüngung) 

Als Zeigerarten für die Effizienz der Maßnahmen können die Pflanzenarten Polygo

num bistorta (Schlangenknöterich) und Alchemi/la sp. (Frauenmantel-Arten) herange

zogen werden, die üblicheIWeise in naturschutzfachlich wertvollen Wiesenausprägun

gen dieses Typs hohe Deckungsgrade erreichen. 

4.3.2 AUWALDPFLANZUNG 

Die Grünlandbrachen westlich der Hasselmühle sind stark eutrophiert und durch das 

vorhandene Grabensystem stark entwässert, so dass die Entwicklung oligotropher bis 

mesotropher Feuchtbrachen wenig realistisch erscheint bzw. zumindest eine jahr

zehntelange Zwischennutzung als Wiese erforderlich machen würde. Eine gute Aus

prägung einer Wiesengesellschaft wiederum ist durch die Nähe des angrenzenden 

Waldes mit entsprechendem Schattenwurf nicht zu elWarten. 

Auf diesen Flächen soll deshalb ein Auwald durch gezielte Anpflanzung standortge

rechter Gehölze initiiert werden . Bei den Gehölzpflanzungen wird folgendes Pflanzma

terial verwendet: 

Heister, 2xv., m.B., 150-200 cm 

Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 
Prunus avium 
Salix alba 
Quercus robur 
Ainus glutinos 
Carpinus betulus 

MQßnQhm~ im Rahmen der {)kokont~Regdung: .. HQSselmüh/~uuk" 
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Sträucher, 2 xv., 0.8., mind. 3-4 Tr. 60-100 cm 

Corylus avellana 
Prunus spinosa 
Sambucus nigra 
Viburnum opulus 
Frangula ainus 

4.3.3 ERGÄNZUNG DES HOCHSTAUDENSAUMES DER LEUK 

Entlang der Leuk sind heute nur stellenweise flächige Hochstaudensäume ausgebil

det. Durch Aufgabe der regelmäßigen Nutzung eines schmalen Uferrandstreifens in 

geeigneten Teilabschnitten (vgl. Plan 2) wird dieser Lebensraumtyp von 388 m' auf 

1601 m' vergrößert. Auf Teilabschnitten soll aber auch der heute vorherrschende 

Ökotontyp der ,Mähwiese bis zum unmittelbaren Ufer" erhalten werden. 

4.4 MACHBARKEIT/UMSETZBARKEIT 

Da sich die Flächen im Eigentum der Naturland Ökoflächen Management gGmbH be

finden. ist sowohl eine umgehende Durchführung der Maßnahmen als auch eine lang

fristige Sicherung mit den beschriebenen Zielen gewährleistet. 

5. BllANZIERUNG 

5.1 ABGRENZUNG DES BILANZIERUNGSRAUMES 

Bilanzierungsraum ist der in den Plänen dargestellte Planungsraum mit einer Größe 

von insgesamt 41 .661 m'. Hiervon sollen 33.741 m' aufgewertet werden, während 

7 .920 m' (7.532 m' Baumhecken, 388 m' feuchte Hochstauden) unverändert erhalten 

bleiben. 

5.2 BEWERTUNG DES IST-ZUSTANDES 

Die Bewertung der Biotopausstattung wird in den Tabellen im Anhang nach der "Me

thode zur Bewertung des Eingriffes, der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rah

men der Eingriffsregelung sowie der Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos" (Fas

sung vom Nov. 2001) durchgeführt. 

Maßnahme im Rahmen du Dkokon/erRege/ung: "HrusdmlihlelUuk" 
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Als Grundlage der Bewertung dienen die im Anhang beigefügten Pfianzenaufnahmen 

sowie die Ausführungen und Artenlisten zur Heuschreckenfauna, die in Verbindung 

mit der gutachterlichen Erfahrung der Bearbeiter zu den entsprechenden Einstufungen 

führen. 

Bewertung nach Bewertungsblock A 

Die Vegetation der betroffenen Grünlandtypen weist eine unterdurchschnittliche Ar

tenausstattung auf. Rote-liste-Arten wurden nicht nachgewiesen und der Reifegrad 

der Lebensgemeinschaften ist sehr gering. Deshalb wurde hier der Faktor 0,2 verge

ben. Eine Ausnahme bildet der Hochstaudensaum der Leuk und die Baumhecken am 

Auenrand . Beide werden jedoch im Rahmen der Maßnahme nicht umgestaltet, son

dern bilden im Gegenteil den Ausgangspunkt für eine zukünftig hochwertige Entwick

lung der übrigen Aueflächen. Insgesamt ergibt sich für die in der Maßnahme betroffe

nen GrOnlandflächen ein Zustandsteilwert von 0,4. 

Bewertung nach Bewertungsblock B 

Aufgrund der Stickstoff-Zeigerwerte der Vegetationstypen und der allgemeinen Be

deutung der Flächen für den Bodenhaushalt, wurde hier der Zustandsteilwert 0,4 

vergeben, der letztendlich dann auch für die Gesamtbilanz maßgebend ist. 

Für den Bestand ergibt sich insgesamt ein Ökologischer Wert von 430.043 Punkten. 

5 . 3 BEWERTUNG OES SOll-ZUSTANOES 

Die Gegenüberstellung des Ist-Zustandes und des Soll-Zustandes mit Ermittlung der 

ökologischen Werteinheiten ist in den FOnTblättem nach der "Methode zur Bewertung 

des Eingriffes, der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsrege

lung sowie der Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos" (Fassung vom November 

2001) dokumentiert. Aufgrund der optimalen Rahmenbedingungen (Vorhandensein 

von Restflächen mit der entsprechenden Artenausstattung im Talbereich) und der 

Großflächigkeit der Maßnahme wird für die zu entwickelnde Wiesengesellschaft eine 

.submontane Magerwiese" mit einer Punktzahl von 18 Punkten (Standardwert für die

sen Typ bei Planungen) prognostiziert. Auch für den zu entwickelnden Auwald wird 

der Standardwert von 17 Punkten angesetzt. 

Maßnahme. im Rahmen der Okokolfl().Re.gelung: "Hassf!lmiihle/lLuk" 
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Insgesamt ergibt sich somit für den Planungszustand 

749.875 Punkten, also eine Aufwertung des Gebietes um 

Saarlouis, den 25.04.2006 

~r. 
Biln> : ... 

667 

Telefax 06831 /22 2P 

Majff"hme im Rllhmen der ()kakont&-Rq:dung: .. HIJSSf!Jmi1h/~uk" 
Dr. MallS, BOra fiir akologie und Plonung, 66740 SOllriOIlU 

ein ökologischer Wert von 

319.832 Punkte. 



Anhang 

Abb. 1: Auszug aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm des Saarlandes, 
Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete 

Artenlisten Pflanzen und Heuschrecken 

Bewertungstabellen 

Plan-Nr. 1: Bestandsplan M 1 :2000 
Plan-Nr. 2: Maßnahmen plan M 1 :2000 

Maß/lallllle im Rahmen der Okokol/to-Regelung: " flasse/mühle/Leuk" 
Dr. MQas, Büro für Okologie und Planung, 66740 Saarlouis 
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ebietes 

Projekt: Ökokontomaßnahme "Hasselmühle/Leuk" 

Vegeta,jonstypIBlo,op'yp: 2.7.2.2.2 Wiesenbrache frischer Standorte 

Z . . eI ert eh ELLENBERG elaenTlitt w .na 

Aufnahme Nr.: 1 
Bearbeiter: A. Staudt 
Datum: 09.08.2005 

DOMINANTE ARTEN: 
Galium apanne 
Urtica dioica 

SUBDOMINANTE ARTEN: 
Gateopsis tetrahrt 
Glechoma hederacea 

L T 

7.2 5.7 

- Artenliste und Gefährungskategorien -

VIELE. OHNE GROßE DECKUNG: 
Angefica sylvestris 
Arrhenatherum elatius 
Calystegia sepium 
Carduus crispus 
Cirsium arvense 
GaJium mollugo 
Holcus lanatus 
Lalium perenne 
Myosoton aquaticum 
Phalaris arundinacea 
Valeriana procurrens 

K F R 

3.4 6.3 6.8 

N 

7.2 



Floristische Ausstattu des Untersu ebietes 

Projekt: Ökokontomaßnahme "Hasselmühle/Leuku 

VegetalionstyplBiotoptyp: 2.2.14.2 Wiese frischer Standorte 

ZeiQermittelwerte nach ELLEN BERG: 

Aufnahme Nr.: 2 
Bearbeiter: A. Staudt 
Datum: 09.08.2005 

DOMINANTE ARTEN: 
Holcus lanatus 
Lolium perenne 
Taraxacum officinale 

L T 

7,0 5,6 

- Artenllste und Gefährungskategorien -

VIELE, OHNE GROßE DECKUNG: 
Alopecurus pratensis 
Capsella bursa-pastoris 
Chenopodium album 
Convolvulus arvensis 
Festuca rubra a99. 
Phleum pratense 
Poa annua 
Polygonum amphibium 
Polygonum aviculare 
Polygonum bistorta 
Ranunculus repens 
Rumex obtusifolius 
Stellaria media 
Trifolium repens 
Urtica dioica 

K F R N 

4,4 5,4 6,4 6,7 



Floristische Ausstattun des Untersu 

Projekt: Ökokontomaßnahme "Hasselmühle/Leuku 

Vegetationstyp/Biotoptyp: 2.2.14.2 Wiese frischer Standorte 

Z ' elgefmltte werte nac 

Aufnahme Nr.: 3 
Bearbeiter: A Staudt 
Datum: 09.08.2005 

DOMINANTE ARTEN: 
Holcus lanatus 
Latium perenne 
Trifolium repens 

L T 

7,4 5,5 

- Artenliste und Gefährungskategorien -

VIELE, OHNE GROßE DECKUNG: 
Agrostis tenuis 
Capsetla bursa-pastoris 
Plantago major 
Poa annua 
Polygonum aviculare 
Polygonum bistorta 

EINZELEXEMPLARE: 
Heracleum sphondylium 
Polygonum amphibium 

K 

3,8 

hELLENBERG 
F R N 

5,3 5,5 6,0 



Florist ische Ausstattun des Untersu ebietes 

Projekt: Ökokontomaßnahme "Hasselmühle/Leuk" 

Vegetationstyp/Biotoptyp: 4.13.1 oligo- bis mesotrophe Hochstaudenflur 

Zeiaermittelwerte nach ELLEN BERG: 

Aufnahme Nr.: 4 

Bearbeiter: A. Staudt 
Datum: 09.08.2005 

L 

6,7 

- Artenllste und Gefährungskategorlen 

VIELE, OHNE GROßE DECKUNG: 
Alchemilla xanthcx:hlora 
Ainus glutinosa 
Angelica sylvestris 
Arrhenatherum elatius 
Calystegia sepium 
Carex acutiformis 
Cirsium oleraceurn 
Cirsium palustre 

Epilobium hirsutum 
Epilobium obscurum 
Fl1ipendula ulmaria ssp. ulmarla 
Galeopsis tetra hit 
Galium apanne 
Galium mollugo 
Glechoma hederacea 
Glyceria fluitans 
Hypericum maculatum 
Iris pseudacorus 
lamium maculaturn 
Lotus utiginosus 
Lysimachia nummularia 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatlca 
Myosotis scorpioides 
Myosoton aquaticum 
Phalaris arundinacea 
Polygonum bistorta 
Scirpus sylvaticus 
Scrophularia umbrosa 
Solanum dulcamara 
Sparganium erectum 
Stellaria nemorum 
Urtica dioica 
Valeriana procurrens 
Veronica beccabunga 

EINZELEXEMPLARE: 
Filipendula ulmaria ssp. denudata 

T K F R N 

5,3 3,6 7,6 6,3 6,1 



Dr.msar 
BOra tQr OmIogle und Planung ;, 

Florist ische Ausstattun des Unters eb ietes 

Projekt: Ökokontomaßnahme "Hasselmühle/Leuk" 

Vegetalionstyp/Biotoptyp: 2.2.14.2 Wiese frischer Standorte 

ZeiQermittelwerte nach ELLEN BERG: 

Aufnahme Nr. : 5 
Bearbeiter: A Staudt 
Datum: 09.08.2005 

L 

7,2 

T 

5,8 

- Artenliste und Gefährungskategorlen -

DOMINANTE ARTEN: 
Holcus tanatus 
Lalium perenne 
Trifolium repens 

VIELE, OHNE GROßE DECKUNG: 
Achillea millefolium 
Glechoma hederacea 
Plantago major 
Potentilla anserina 
Ranunculus repens 
Taraxacum officinale 

EINZELEXEMPLARE: 
Cruciata laevipes 

K F R N 

3,5 5,5 6,3 6,2 



BEDEUTUNG DER ZEIGERWERTE 

Ökologisches Verhalten: 

Vorkommen im Gefälle der Umweltfaktoren unter Freilandbedingungen, d.h. bei starker natürlicher 
Konkurrenz. Die Zeigerwerte sagen also nichts über die Ansprüche aus. 

Allgemein gilt 

x Indifferentes Verhalten 

? ungekktes Verhalten 

... Art nicht il der Uste 

L = Lichlzahl 

Vorkommen in Beziehung zur relativen Beleuchtungsstärke (rB). Maßgebend ist fOr alle Arten die rB, die 
an ihrem Wuchsort zur Zeit der vollen Belaubung der sommergrOnnen Pflanzen (also etwa Juli bis 
September) bei diffuser Beleuchtung herrscht. 

1 T.efschattenpftanze,noch bei weniger als 1 %, selten bei mehr als 30% rB vor1torrmend 
2 zwischen 1 und 3 stehend 

3 Schattenpflanze, meist bei weniger als 5% rB, doch a..ch an helleren Stellen 
4 zwischen :3 und 5 steheod 

5 Ha/ll.schsttenpftanze,nur aJsn.nmsweise Im vollen Uchl, meist aber bei meIY as 10% ra. 

S zwischen 5 und 7 steheod 

7 Hslbfchtpflanze, meist bei vdlem Uchl. aber BLICh Im Schatten bis etwa 30% rB. 

a Lt:htpftanze. nur ausnahmsweise bei weniger ab 40% rB. 

g Vo.«thtpflanze. nur 8n 11011 beslrlrllten Platzen. Bchl bei weniger als 50% rB. 

T :; Temperaturzahl 

Vorkommen im WarmegefaUe von der nivalen Stufe bis in die warmsten Tieflagen. 

1 Ka.ofeze!ger, nur In hohen Gebirgslagen. d.h. der alpinen und nlwlen Stufe 

2 zwischen 1 und 3 stehend (>AeIe alpine Arten) 

3 KOhiezeigef. vav.iegend In subalpinen Lagen 

4 zoMSChen 3 und 5 stehend 

5 M!ß.gw!fmezeiger. \1011 der liefen bis In monlane Lagen, Schwefgewtdliin slhmontan-tenlpernten BertlichEn 

6 zoMSChen 5 und 7 stehend 

7 WiJnnezeiger. lm nOrdlichen Mitleleurq:la m .. 1n reiatfvwarmen neHagen 

8 zwischen 7 und 9 slhend 

9 extremer W!nnezelger, von Medilemlngeblet nur auf warmste Platze im Oberrtleingebie Dbefgreifend 



K = Kontinentalitätszahl 

Vorkommen im Kontinentaltatsgefälle von der AtlantikkOste bis ins Innere Eurasiens, besonders Im 
Hinblick auf die Temperaturschwankungen. 

, fJuoze8flisch. In Mitleieuropa fU" ml v.enIgen Vapoaten 
2 ozeanisch, rrit Schwergewicht Im Westen einschließlld'I des y.eUlchen Milteleuropas 

3 zv,;scren 2 und 4 stehend (d.h. In großen Teilen Mltleletxopas) 

4 slbJzeanisdl. tTit 5c:tMefpul1d: In Mittelelßqla. nach Osten ausgreifend 

5 tJtermedilk, sc:t"M'ach IUbozeanisctl bis schwach slb«O'ttinental 
6 subkontkJenta/, rAt Schwerg~ Im 08111chen MitI8-lnd qrenzendEJn OstlU0p8 

7 zwischen 6 und 8 stehend 
8 kontinental, rur an SondElStandonen 'o'Ofl Oslen nach MItteleuropa Ot:l«grelfend 
9 eukontinental. Im westMcheo Mit1elelsopa fetHnd und h! OSU!chen selten. 

F = Feuchtezahl 

Vorkommen im Gefälle der Bodenfeuchtigkeit vom flachgrOndig-trockenen Felshang bis zum 
Sumpfboden sowie vom seichten bis zum tiefen Wasser. 

StaMrocknisZeiger, an oftmals austrocknenden Stellen lebensfatjg und aJf trocMoe BOden bes~ 

2 rMsChen 1 und 3 stehend 
3 Trockniszeiger, auf trockenen BOden hlIUIIga" vor1u:In'Ynend als auf frischen: auf leuchten BOden ~ 

4 zv.4scheo 3 Uld 5 sleheod 

5 FrlIsc:hReiger, ~t td mtteIfeuc:hten BOden, .., nassen soMa ad Ofter auslTOCknenclen Böden fehlend 

6 Z'NIschen 5 und 7 stehend 

7 Feuchtezeiger, Schwergewicht auf gut dllchfeud'llelen, aber richl nauen BOden 

8 zwischen 7 und 9 stehend 
9 NIssezeiger, Sch<Norgew\ctIt auf dt durctn!lßten (Iuftamen) BOdEn 

10 Wedlse..wasserze!gar, Wasserpftanze, die Iangere Zei1en otne W8SS8'bedeckoog des Bodens ertragt 

11 WBs.setPftMZ8, die unter Wasser \Io\Irze!t. aber zurrindest zeitwEilig rnt Blattern ll:lB" dessen Obet1Iache aufragt. oder 
Schwlnmpftanze, die an der Wasserobeffl3che nottiert 

12 Unterw8s.serpftanze, standlg oder fast dauernd untergetaJch( 

R = Reaktionszahl 

Vorkommen im Gefälle der Bodenreaktion und des Kalkgehaltes. 

5rerb8uteZeigII', nIemaI auf IchYoadlaaxen oder alkalischen BOden VDf1uJmmend 

2 rMschen 1 und 3 stehend 
3 SllRzeIger, SchwefgEM'fcht auf SSISel'\ ~en, ausnahmsweise bis n den nartralen B«eIch 

4 zoMSChen 3 und 5 stehend 

5 M'/3.9si1trezelger, auf stark satJ'en v.ie auf neutralen bis alkalischen BOden selten 

6 Z'Mschen 5 und 7 slehend 
7 Schwac/lSsure- bis Schw8Chb8sel'Reiget, nIemaI auf stark sauren BOden 
8 l'Mschen 7 und 9 stehend 
9 BBsen- l.I1d Ksla.ager, stets auf kalkreIchen BOden 



N = Stickstoffzahl 

Vol1<ommen 1m Gefalle der Mineralstickstoffversorgung wahrend der Vegetationszeit 

1 stk:kslOMlnNte Standa1e anzeigend 
2 zv.tschen 1 und 3 ltehend 

3 ad slicksta'l'8nrlen Sta'ldaten ha.dIger als arf mIIetnaß!gen L.I1d ms aJS08hrnIwelse 8Uf reicheren 

4 Z'MsctwI3 und 5 sEhend 

5 ""49 sflckstolfr&iche standorte~, auf Iml«l und r1Iichen seI:Iener 
e zv.fIchen 5 und 7 stehend 
1 an stJckstoHreichen Standorten heutiger als asf mlttelmeßlgen und nl6 ausnahmsweise auf lmler8n 

8 8Ulgesprochener Stk:kslOlI"l:e!gef 

9 an ObermlBV stickstcJlrrelchen Standorten konzentril!rt (VIehIlgerpflawt, Verschmul%Uf'!gszelger) 

-



eus 

Projekt: Ökokontomaßnahme "Hasselmühle/Leuk" 

Standort 1: Wiesenbrache frischer Standorte (Brennessetflur) 

Artname 09.08.2005 

(;t10r1t1il'pu:, l'~ra!lelu.~ ................ J.. ......... .1.. ........ L ...................... . 
(;t1~~.oc;l1r ... ~n. ~.i~I''''~ . . . . . . . . .......... ~ .......... .1.. ..... .... i ........................ . 
~~.o!i~~p.t~~. gri.se.o~p!~~. . ........ J.. ......... !i. .......... ! ........................ . 
I~_~!g_C?~J~ _'!!~~l~;;J~_~ . __________________ ~ ___________ l-----------i--------..•••• ~ ___ .. _._ . . . 
§RQ~~$i~;:::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::l::::::::::::::::::::::::: 
Admiral : : 

Standort 2: Wiese frischer Standorte (intensiv genutzt) 

Artname 09.08.2005 

(;t1~.~ipp~:, .~ !b.olT1.a~9!~a.tlJ s ......... J.. .. ....... IV .... ....... : ................ ........ . 
(;t1~.~ il'pu:, 1',,~!lelu.~ ................. L .......... 111 .........•. L ....................... . 
(;t1~.~t1ipp~.~ .~?~"t~:, ................. J.. .......... 11 . ...•••.••• : .••••••••••••••••••••••• • 
~hl}'~_9~!~9_~_~i.sJ?~~._._. _______ . ______ : ________ ... _l_. __ ._. ____ ~- _______________________ _ 
Stethophyma Qrossum : 111 : 

Standort 3: Wiese frischer Standorte (rechte Talse~e) 

Artname 09.08.2005 

gh9_@iP.P.':I~ _~!~~_~~9.in~_t~~._._ .... _':_. _____ ... XY .. __ ... .... 1--------------------- .. --
(;t1~.~ipp~:, 1',,~lIelu.s ................ L.. ....... 1[1 ......••..• : ......•..•..........••.•. 
(;t1~s.oc;l1r"on . disl''''~ ................... :. . ........ .r.. ........ L ...................... . 
Stethophyma Qrossum : 111 : 



• _ fIIr 0I00I0g1o .... -.... 

E ebnisse der Heuschreckenerfassu 

Projekt: Ökokontomaßnahme "Hasselmühle/Leuk" 

Standort 4: Hochstaudensaum der Leuk 

Artname 09.08.2005 

gh~~o~hr"o.n. disJ?"r .................. L ......... !!.. ..... .... i ........................ . 
g~I].~~R~~~':l~ _~i~~!~!. _______________ l ___________ I! __________ .: _____________ .. _____ .... . 
M~~_<?P.t~f~!g~_~~Ij~ _____________________ L ___ . _______ l __________ .i. _____ .... _______ .. _____ _ 
Omocestus viridulus : I : 
p.~oifii~p:t~ra:iii;~~o~pi~ia:::::::::::T::::::::JC::::::::C:::::::::::::::::::::: 
§t~.l!'°J?hYlT1a.!lro~~"rn ......•.......... l .......... 11.1.. ......... i ........................ . 
I~J~!9~~i~ _~!~~~~~j~_~ __________________ l _________ ._ ~ . ______ . __ .: .......... _____ .... __ . __ _ 

, , , , -.. _------------------------------------------'-----------·---·---·----t---------··········---··· sonstige: : : • wo •••• _ ••• u ____ u, __ • __ ___ .nuu ___ n ___ 0_ ... ___ • _ ................. . ....................... . . 

Argiope bruennichi, Calopteryx : ; 
virao, Araneus Quadratus : 

Standort 5: Wiese frischer Standorte m~ Schäden 

Artname 09.08.2005 

gh~.rthil'p.u~ .a!~!?~.~rg.i!}~.t!-!~ .......... , ..•....... IV .......... .:.. ..................... .. 
gho1tllil'p.u.s .bi9.~tt~!~.~ ................ L ......... L .......... L ....................... . 
gh~!!llil'p.u~ J?"r~I!~ly.~ ................ L ....... ! !I ........... L ....................... . 
Chrvsochraon dispar : I : 

Erläuterungen: 
I nur Einzelexemplare 
11 wenige (bis 20) Exemplare auf der Fläche 
111 häufig auf der gesamten Fläche 
IV ungewöhnlich hohe Bestandsdichte 

Nr. und Lage der AufnahmeflAchen wie Pflanzenerfassung, vgl. Plan 1 



( 

Bewertung entsprechend Bewertungsblock A 

1'0. Nr. §!! ~ CA <TWA 
IV V VI 

loer Rote L.te loer I Rote LI"e 
Arten ,I.m." ~~:~ struktur 

Klartext Nr. 
Vögel 

1 sonstiges GebOsch 1.8.3 27 0,8 - - 0,8 - 0,6 0,8 0,1 

2 Wiese frischer Standorte 2.2.14.2 21 0,2 - 0,8 - - - 0,2 0,' 

3 WIesenbrache frischer Standorte 2.7.2,2.2 20 0,2 - 0,' - . - 0,6 0,' 

• ollgo- mesotrophe Hochslaudenflur 4.13.1 30 0,6 - 0,6 - - - 0,6 0,6 

Okokontomaßnahme HasselmOhle/Leuk ~ Bilanzierung 



Bewertung entsprechend Bewertungsblock B 

Ifd. Nr Erfassungseinheit Biotop- Bewertungsblock B ZTWB 
wert 

Klartext Nr. , 11 "' ,V V 
Stickstoff- Belastung von außen Auswirkung Häufigkeit Bedeutung fOt NaturgOter 
zahl nach Verkehr Landwlrt- Gewerbe- u. von Freizeit Im Boden Oberfl.- Grund-
Ellenberg sChaft Industrie und Naturraum wasser wasser 

1 2 3 ErholunCl 1 2 3 

1 sonstiges GebOsch 1.8.3 27 . - 0,2 - 0,6 - 0,6 0,6 0,6 0,5 

2 Wiese frischer Standorte 2.2.14.2 21 0.4 - 0,2 - - - 0,4 0,4 0,4 0,_ 

3 WIesenbrache frischer Standorte 2.7.2.2.2 20 0,2 - 0,2 - - - 0,6 0,6 0,6 0,4 
_ 

ollgo- mesolrophe Hochslaudenflur 4.13.1 30 0,4 - 0,2 - 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 

L 

cJkokontomaßnahme HasselmOhle/Leuk -Bilanzierung 



( { 

Bewertung des Ist-Zustandes 

Biotop- Flächen. Okologl- Aufwertungs- Okolog ischer 
Ifd. Nr. Erfassungseinheit wert Zustands (-teil) wert wert scher Wert faktor Wert 

Klartext N" BW ZTW A ZTWB ZW FW Ow AF 

1 sonstiges GebOsch 1.8.3 27 0,7 0,5 0,7 7.532 142.355 142355 

2 Wiese frischer Standorte 2.2.14.2 21 0,' 0,4 0,' 26.939 226.286 226.288 

3 Wiesenbrache frl9cher Standorte 2.7.2.2.2 20 0,' 0,' 0,' 6.802 54.416 54.418 

• ollgo- mesotrophe Hochstaudenftur 4.13.1 30 0,6 0,6 0, • 366 6.984 6.984 

41 .681 430.043 

Okokontomaßnahme HasselmOhJe/Leuk -Bilanzierung 



( ( 

Bewertung des Planungs-Zustandes 

Flächen- Planungswert Planungs-- Okologlscher Bewertungs- Okologischer 
lid. Nr. Erfassungseinheit wert Standard zustand Wert faktor Wert 

Planung 
Klartext FW Planung gesamt 

1 sonstiges Gebüsch 7.532 18 18,9 142.355 142.355 

2 submontane MagerwIese 25.726 18 18 463.068 463.068 

3 Auwald (GehOlzpflanzung) 6.802 17 17 115.634 115.634 

4 0li90- mesotrophe Hochstaudenflur 1.601 18 18 28.818 28.818 

41 .661 749.875 749.878 

Bestand:1 430.043 

+ ==3=1",9;;;.8",32""",,_ 

Okokontomaßnahme "HasselmühlelLeuk" - Bilanzierung 
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